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1 Ausgangslage 

1.1 Zweck, Adressaten, gesetzlicher Auftrag 

Der Planungsbericht gibt einen Überblick über die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Sied-

lung und Kulturland in Schinznach-Bad. Er zeigt auf, wie die Planung aufgebaut ist und enthält 

eine Zusammenfassung der wichtigsten Grundlagen und der getroffenen Entscheide. Damit soll 

die nötige Transparenz in den Planungsprozess gebracht werden. Der Planungsbericht richtet 

sich an die kommunalen und kantonalen Verwaltungsstellen, die raumwirksame Tätigkeiten 

ausüben, sowie an die politischen Gremien in der Gemeinde. Im Rahmen der gesetzlich vorge-

schriebenen Mitwirkung (§ 3 BauG) und des Einwendungsverfahrens (§ 24 BauG) informiert er 

die Bevölkerung und die Betroffenen über die Hintergründe der Nutzungsplanung. Im Hinblick 

auf spätere Revisionen und Anpassungen ist er ein wichtiges Dokument über die gegenwärtige 

Problemsituation und über die Möglichkeiten und Grenzen der aktuellen Raumentwicklung. 

 

Der gesetzliche Auftrag zur Erstellung eines Planungsberichtes ergibt sich aus der Raumpla-

nungsverordnung (RPV) des Bundes vom 28. Juni 2000 (Stand 1. Januar 2016), worin in Art. 

47 RPV folgendes verlangt wird: 

1
 Die Behörde, welche die Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde (Art. 

26 Abs. 1 RPG) Bericht darüber, wie die Nutzungspläne die Ziele und Grundsätze der Raumplanung 

(Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevölkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachpläne und Kon-

zepte des Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigen und wie sie den Anfor-

derungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, Rechnung tragen. 
2
 Insbesondere legt sie dar, welche Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen bestehen und 

welche notwendigen Massnahmen in welcher zeitlichen Folge ergriffen werden, um diese Reserven zu 

mobilisieren oder die Flächen einer zonenkonformen Überbauung zuzuführen. 

 

 

1.2 Planungsstand zu Beginn der Revision Nutzungsplanung 

Diese Gesamtrevision geht von folgenden Planungsinstrumenten der Nutzungsplanung Sied-

lung und Kulturland inklusive den späteren Änderungen aus: 

Nutzungsplanung Beschluss Genehmigung Kanton 

Zonenplan (Nutzungsplan Baugebiet / Kulturland) 9. Dez. 1999 2. Mai 2000 

Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 9. Dez. 1999 2. Mai 2000 

Teiländerung Zonenplan / BNO 2008 12. Juni 2008 24. Sept. 2008 

Teiländerung Zonenplan / BNO Kuranlage 2009 25. Nov. 2010 30. März 2011 

Teiländerung Zonenplan / BNO ARA Badschachen 13. Juni 2013 15. Jan. 2014 

 

Die letzte Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland stammt aus dem Jahr 

2000. Der im Raumplanungsgesetz vorgegebene Planungshorizont von 15 Jahren ist somit 

überschritten. Mit dieser Revision wird der Grundsatz der Rechtsbeständigkeit eingehalten. 

 

 

1.3 Anlass zur Revision Nutzungsplanung 

Die letzte Gesamtrevision der Nutzungsplanung (Zonenplan, BNO) wurde am 2. Mai 2000 vom 

Grossen Rat genehmigt. Im Rahmen dieser Gesamtrevision wurden die aktuellen Ziele und Be-

dürfnisse der Gemeinde erarbeitet. Dabei wurden die aktuellen Fragestellungen und die Rah-

menbedingungen der angestrebten räumlichen Entwicklung mit einbezogen. Zu berücksichtigen 

sind insbesondere die seit der letzten Gesamtrevision der Nutzungsplanung stark veränderten 
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übergeordneten bau- und planungsrechtlichen Grundlagen. Die wichtigsten, für die Nutzungs-

planung relevanten übergeordneten Gesetze und Verordnungen haben folgenden Stand: 

­  Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) vom 22. Juni 1979 

(Stand: 1. Januar 2018). 

­  Gesetz über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) vom 19. Januar 1993 

(Stand: 1. Mai 2017). 

­  Bauverordnung (BauV) vom 25. Mai 2011 (Stand 1. Januar 2018). 

 

Das neuste kantonale Recht umfasst im Wesentlichen folgende Themen, die in die kommunale 

Nutzungsplanung von Schinznach-Bad integriert werden müssen: 

­  Das kantonale Baugesetz und die Bauverordnung sind auf die interkantonale Vereinbarung 

zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) vom 22. September 2005 angepasst. Entspre-

chend sind in der aktualisierten BNO Schinznach-Bad basierend auf § 50a BauG und § 16 

BauV die neuen Begriffe und Messweisen zu übernehmen. 

­  Gestützt auf Art. 36a GSchG wurden im revidierten § 127 BauG per 1. Januar 2017 die Ge-

wässerraumabstände festgelegt. Zwischenzeitlich wurde diese Bestimmung jedoch als nicht 

rechtgenügend taxiert, so dass aktuell wieder die Übergangsbestimmungen der eidgenössi-

schen Gewässerschutzverordnung gelten. Die Breiten der Gewässerräume müssen deshalb 

in der kommunalen Nutzungsplanung umgesetzt werden. Die zulässige Nutzung und Gestal-

tung des Gewässerraumes wird in Art. 41c GSchV definiert. 

­  Die Anpassungen des kantonalen Baugesetzes an die Änderungen des Raumplanungsge-

setzes des Bundes betreffend Mehrwertausgleich, Förderung der Verfügbarkeit von Bauland 

und weitere Änderungen traten am 1. Mai 2017 in Kraft. Dies betrifft u.a. folgende Bestim-

mungen: § 28a bis § 28j BauG betreffend Mehrwertabgabe und Baupflicht, § 30a BauG be-

züglich Umsetzung des kantonalen Richtplanes innert 5 Jahren. 

 

Der kantonale Richtplan wurde letztmals im Jahre 2011 gesamthaft revidiert und besteht aus 

folgenden Grundlagen: 

­  Richtplanung Kanton Aargau vom 20. September 2011, Richtplangesamtkarte und Richt-

plantext mit den Richtplan-Teilkarten inklusive Raumkonzept Aargau. 

Die am 3. März 2013 angenommene Revision des Raumplanungsgesetzes führte dazu, dass 

der Richtplan des Kantons Aargau angepasst werden musste. Das neue Richtplankapitel S 1.2, 

Siedlungsgebiet, wurde vom Grossen Rat am 24. März 2015 beschlossen. In Schinznach-Bad 

wurde im kantonalen Richtplan kein zusätzliches Siedlungsgebiet festgesetzt. Das Siedlungs-

gebiet bezeichnet die Gebiete, in denen die bauliche Entwicklung im Richtplanhorizont (25 Jah-

re bis 2040) stattfinden darf. 

 

Die aktuellen Planungsinstrumente von Schinznach-Bad beruhen teilweise auf nicht mehr gel-

tenden übergeordneten Grundlagen. Durch die neuen Vorgaben sowie die aktuellen Ziele und 

Bedürfnisse ergaben sich im Rahmen dieser Nutzungsplanungsrevision folgende Hauptthemen: 

 Innere Siedlungsentwicklung in Wohngebieten (Evaluation von Gebieten, wo ein Verdich-

tungspotenzial besteht, Massnahmen zur Lancierung der inneren Verdichtung) 

 Innere Siedlungsentwicklung in Gewerbezonen / Kurbauzone unter Beachtung der betriebli-

chen Perspektiven und der Einpassung im örtlichen Kontext 

 Qualitative Aspekte der Siedlungsgestaltung (z.B. Strassenräume, Terraingestaltung, Natur 

im Siedlungsraum, standortheimische Bepflanzung, Siedlungsränder) 

 Ortsbildgestaltung / -entwicklung (in der Kurbauzone, im Unterdorf, Unterschutzstellung von 

Einzelbauten) 

 Abstimmung Siedlung und Verkehr, z.B. Priorisierung der Siedlungsentwicklung im Bereich 

der gut an den öffentlichen Verkehr angebundenen Lagen 

 Behandlung neuer Richtplanthemen wie Verkaufsnutzungen, Abstimmung Siedlung / Ver-

kehr, Hochwasserschutz 
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 Bau- und Nutzungsordnung BNO; aktualisierte Bestimmungen basierend auf neuen Zielen / 

Bedürfnissen und Erfahrungen in der Anwendung; Integration des harmonisierten Baurechts 

 Aktualisierung Schutzzonen / -objekte, basierend auf neuem Inventar Natur und Landschaft 

 

Die wesentlich veränderten Verhältnisse und die Zeitdauer seit der letzten Gesamtrevision bil-

deten den Anlass, um in einer ersten Phase grundsätzliche Überlegungen über die aktuellen 

Ziele und Bedürfnisse der Gemeinde zu machen. Diese sind im „Räumlichen Entwicklungskon-

zept“ zusammengestellt. Davon ausgehend konnten anschliessend die Themenschwerpunkte 

vertieft erarbeitet sowie die Überprüfung und Anpassung der rechtskräftigen Planungsinstru-

mente vorgenommen werden. 

 

 

1.4 Zusammenschluss Schinznach-Bad / Brugg 

Am 1. Dezember 2017 haben die Stimmberechtigten von Schinznach-Bad an der Gemeinde-

versammlung den Fusionsvertrag genehmigt und sich somit für einen Zusammenschluss mit 

der Stadt Brugg ausgesprochen. Gleichzeitig stimmte auch der Einwohnerrat Brugg dem Zu-

sammenschlussvertrag zu. Im Rahmen der obligatorischen Referendumsabstimmung vom  

4. März 2018 bestätigten die Einwohner von Schinznach-Bad und von Brugg diese Beschlüsse. 

Der Zusammenschluss der Gemeinden Brugg und Schinznach-Bad erfolgt somit auf den 1. Ja-

nuar 2020. 

 

Im Rahmen dieser Gesamtrevision der Nutzungsplanung sollen die ortsspezifischen Anliegen 

von Schinznach-Bad in die neuen Planungsinstrumente eingebaut werden. Würde mit der Ge-

samtrevision der Nutzungsplanung bis zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses zugewartet, so 

könnte erst danach mit den Planungsarbeiten begonnen werden. Bis zur Rechtskraft der revi-

dierten Nutzungsplanung würde der übliche Planungshorizont von 15 Jahren gemäss eidge-

nössischem Raumplanungsgesetzt allzu deutlich überschritten. 

 

Auch setzt z.B. die kantonale Bauverordnung den Gemeinden eine Frist bis spätestens im Mai 

2021, um die Baubegriffe und Messweisen gemäss IVHB in die Bau- und Nutzungsordnung 

BNO zu integrieren. Schliesslich müssen die Gewässerräume bereits bis im Jahr 2018 in der 

Nutzungsplanung umgesetzt werden. 

 

Aus den erwähnten Gründen macht es Sinn, bereits jetzt eine Gesamtrevision der Nutzungs-

planung durchzuführen. In dieser Revision wird die Nutzungsplanung von Schinznach-Bad der-

jenigen von Brugg angeglichen. Dies wird insbesondere mit einer weitgehenden Übereinstim-

mung des Zonenregimes gesichert. Gleichzeitig kann Schinznach-Bad seine ortsspezifischen 

Anliegen besser und innert wesentlich kürzerer Zeit in die anstehende Revision einbringen. 

 

 

2 Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Arbeitsgruppe „Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung mit Zonenplan“ 

Für die Begleitung und Bearbeitung der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland setzte der 

Gemeinderat folgende Arbeitsgruppe ein: 
 

Mitglied Funktion Bemerkungen 

Boris Charpié Gemeinderat (Vorsitz) Ressort Hochbau / Ortsplanung 

Nicole Seiler Gemeindeschreiberin, Aktuarin Protokoll 

Ernst Hess  Mitglied Bauausschuss 
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Alfred Baumgartner  Vertreter der Bevölkerung 

Ernst Dürsteler  Vertreter der Bevölkerung 

Oliver Gerlinger Ehemaliger Gemeindeammann bis Februar 2017 

 

Die externe fachliche Beratung und die Erarbeitung der Planungsunterlagen erfolgte durch das 

Büro arcoplan klg in Ennetbaden. Die Projektleitung wurde von Paul Keller, Siedlungsplaner 

HTL / Raumplaner FSU Reg. A, wahrgenommen. Die landschaftsplanerischen Belange wurden 

durch Stefan Zantop, Landschaftsarchitekt FH BSLA, bearbeitet. 

 

 

2.2 Zusammenarbeit, Koordination 

In der Arbeitsgruppe sind der Gemeinderat und die Gemeindeschreiberin vertreten. Damit ist 

die Koordination zwischen der Arbeitsgruppe, der Verwaltung und dem Gemeinderat gewähr-

leistet. Damit die Planungsarbeiten kontinuierlich abgewickelt werden konnten, wurden wichtige 

Grundsatzentscheide, wie die Verabschiedung des Räumlichen Entwicklungskonzeptes, durch 

den Gemeinderat getroffen. 

 

Um den Handlungsbedarf evaluieren zu können, wurden im Rahmen des Räumlichen Entwick-

lungskonzeptes die Qualitäten und Defizite im Siedlungsgebiet ermittelt. Zudem wurden die 

baulichen und umgebungsgestalterischen Qualitäten diskutiert. 

 

 

2.3 Ablauf der Planung / Terminprogramm 

Vorbereitung  

Kantonale Grundlagen und Hinweise (BVURO.15.171-1) 11. November 2015 

Auftragserteilung an arcoplan klg Ennetbaden 3. Mai 2016 

Zustimmung Kreditantrag durch Gemeindeversammlung 16. Juni 2016 

Wahl der Arbeitsgruppe durch den Gemeinderat 25. Juli 2016 

Grundlagen und Entwürfe 

Startsitzung Planungskommission 8. September 2016 

Räumliches Entwicklungskonzept Oktober 2016 bis Mai 2017 

Besprechungen mit Gewerbebetrieben Januar / Februar 2017 

Handlungsprogramm Innenentwicklung April bis Juni 2017 

Entwürfe Bauzonenplan / BNO 

- Untersuchung Zonenregime / Entwurf Bauzonenplan 

- Detaillesung / -beratung BNO 

- Umsetzung Bauinventar kantonale Denkmalpflege 

- Schlusslesung BNO inklusive Kulturland 

 

Juni / Juli 2017 

September / November 2017 

Dezember 2017 

Dezember 2017 / Januar 2018 

Inventarisierung Naturobjekte, Beratung Umsetzung Sommer 2007 / Januar 2018 

Fertigstellung Entwurf Bauzonenplan / BNO / Planungsbericht März / April 2018 

Verabschiedung Vorlage durch den Gemeinderat April 2018 

Vorprüfung und Mitwirkung 

Kantonale Vorprüfung Mai bis August 2018 

Einholung Stellungnahme Brugg Regio / Stadtrat Brugg Juni 2018 

Öffentliches Mitwirkungsverfahren (§ 3 BauG)  11. Juni 2018 bis 10. Juli 2018 

Öffentliche Informationsveranstaltung 20. Juni 2018 

Fachliche Stellungnahme kantonale Abteilung Raumentwicklung 

(BVUARE.15.171) 

16. August 2018 
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Behandlung Mitwirkungseingaben / Mitwirkungsbericht August / Dezember 2018 

Bereinigung Vorprüfung und Mitwirkung Oktober bis Dezember 2018 

Stellungnahme Brugg Regio 30. Oktober 2018 

Abschliessende kantonale Vorprüfung Februar  bis März 2019 

Abschliessender Vorprüfungsbericht (BVUARE.15.171) 1. April 2019 

Rechtssetzung 

Vorbereitung öffentliche Auflage April 2019 / anfangs Mai 2019 

Öffentliche Auflage (Einwendungsverfahren, § 24 BauG, 30 Tage) 20. Mai 2019 bis 18. Juni 2019 

Einigungsverhandlungen / Einwendungsbereinigung Juni bis August 2019 

Beschluss Gemeindeversammlung 8. November 2019 

Genehmigung kantonale Behörde ca. Mai 2020 

 

 

 

 

3 Raum- und verkehrsplanerische Grundlagen 

3.1 Wichtigste übergeordnete Grundlagen 

3.1.1 Kantonale Grundlagen und Hinweise 

Zu Beginn der Planungsarbeiten hat die Gemeinde bei der kantonalen Abteilung Raumentwick-

lung die Grundlagen und Hinweise eingeholt. Diese datieren vom 11. November 2015 (vgl. 

BVURO.15.171-1). Sie enthalten u.a. folgende wichtigsten materiellen Hinweise: 

 Die kantonalen Berechnungen gehen inklusive der innerhalb der Planungsphase realisierba-

ren Verdichtung von einer Kapazität der Bauzonen von ca. 1‘650 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern (E) aus. Die kantonale Prognose rechnet für das Jahr 2030 mit rund 1‘300 E. Auf 

Grund der rein rechnerischen Beurteilung der Einwohnerkapazität überschreitet die Bauzo-

nengrösse den Bedarf nach Art. 15 RPG deutlich. 

 Angesichts der Grösse der ausgeschiedenen Bauzonen ist unter Berücksichtigung von Art. 

15 Abs. 2 RPG zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen Areale oder Parzellen in 

geeigneter Lage und Grösse am Bauzonenrand, die für die weitere Entwicklung nicht benö-

tigt werden, einer Nichtbauzone zugewiesen werden können. Auch wenn sich keine Mög-

lichkeiten für Auszonungen ergeben, ist das Ergebnis dieser Abklärungen im Planungsbe-

richt zu erläutern. 

 Mindestdichten: In ländlichen Entwicklungsräumen wie Schinznach-Bad sind dies 40 E/ha in 

den überbauten Wohn- und Mischzonen sowie 60 E/ha in den unüberbauten Wohn- und 

Mischzonen. Der anzustrebende Wert von durchschnittlich 40 E/ha ist bereits heute erreicht 

(Einwohnerdichte per 31.12.2015: 40.7 E/ha). Es ist jedoch mit geeigneten planerischen 

Massnahmen sicherzustellen, dass diese Dichte mindestens gehalten oder sogar verbessert 

werden kann. 

 Auf Grund der demografischen Entwicklung steigt die Anzahl der über 65-jährigen bis 2029 

überproportional von heute rund 220 auf 390 Personen. 

 Auswirkungen infolge Annahme Teilrevision Raumplanungsgesetz in der Volksabstimmung 

vom 3. März 2013: Der Grosse Rat hat am 24. März 2015 die neue Gesamtlösung zum 

Siedlungsgebiet mit dem neuen Richtplankapitel S1.2 beschlossen. In Schinznach-Bad wer-

den keine zusätzlichen Siedlungsgebiete ausgeschieden. 

 Das Ortsbild der Kuranlage von Schinznach-Bad ist gemäss Inventar der schützenswerten 

Ortsbilder des Schweiz (ISOS) von nationaler Bedeutung. Das ISOS ist eine zentrale Grund-

lage bei der Interessensabwägung, Planung und Projektierung. 
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 Hauptlärmquellen, welche in der Planung berücksichtigt werden müssen, sind die Kan-

tonsstrassen K112, K399 und K473. Zusätzlich gilt es, die Lärmemissionen der SBB-Bahnli-

nie Brugg-Rupperswil zu berücksichtigen. 

 Am östlichen Rand des Gemeindegebietes findet sich eine 220/380 kV-Leitung. Der Anlage-

grenzwert wird in einem Abstand zur Leiterachse von ca. 60 Meter eingehalten. 

 Abstimmung Siedlung und Verkehr: Im § 54a BauG wurde der kommunale Gesamtplan Ver-

kehr KGV eingeführt. Ein gesetzliches Erfordernis zur Erarbeitung eines KGV besteht in 

Schinznach-Bad nicht, weil keines der in § 54a BauG aufgeführten Themen in die Planung 

integriert werden muss. Jedoch ist gestützt auf § 13 Abs. 2
bis

 BauG eine Abstimmung der 

Siedlungs- und Verkehrsentwicklung nötig. 

 Schinznach-Bad liegt in einer landschaftlich sehr attraktiven Umgebung. Im Norden und Os-

ten des Gemeindebanns befinden sich wichtige Freiräume. Neben dem Auenschutzpark 

weist die Gemeinde nicht viele Naturelemente auf. Im nördlichen Teil der Gemeinde befindet 

sich der Wildtierkorridor Wallbach gemäss kantonalem Richtplan. 

 Die verschiedenen Hinweise zu den Naturschutzgebieten und zu den Naturschutzgebieten 

von kantonaler Bedeutung im Wald (NkBW) werden im Kapitel 5.5 behandelt. 

 Wanderwege gemäss Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985; 

Richtplan M 4.2. 

 Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS); durchs Gemeindegebiet verlaufen 

einige historische Verkehrswege von nationaler, regionaler und lokaler Bedeutung. Die Nut-

zungsplanung ist insbesondere darauf auszurichten, Wege mit hoher vorhandener Substanz 

und / oder wichtige Wegbegleiter sind zu erhalten; Richtplan S1.5. 

 

3.1.2 Richtplan Kanton Aargau inklusive Raumkonzept Aargau 

Der kantonale Richtplan wurde am 20. September 2011 nach einer Gesamtrevision durch den 

Grossen Rat beschlossen. Nach der Annahme der Revision des Bundesgesetzes über die 

Raumplanung am 3. März 2013 musste der Kanton die Grösse und die Verteilung des Sied-

lungsgebiets gesamthaft für die nächsten 25 Jahre, also bis ins Jahr 2040, neu festlegen. Aus 

diesem Grund wurde für das Kapitel S1.2, Siedlungsgebiet, eine Richtplananpassung vorge-

nommen, die der Grosse Rat am 24. März 2015 beschlossen hat, aber erst nach der Genehmi-

gung durch den Bundesrat vom 23. August 2017 rechtskräftig wurde. Insgesamt betreffen die 

wesentlichsten Vorgaben in der Richtplan-Gesamtkarte 1:50'000 und im Richtplantext folgende 

Themen: 

 Das Siedlungsgebiet ist im Richtplan festgesetzt. In Schinznach-Bad ist kein zusätzliches 

Siedlungsgebiet enthalten, das nicht als Bauzone ausgeschieden ist. Das neue Richtplanka-

pitel S1.2 legt die Rahmenbedingungen für kleinflächige Einzonungen fest, welche direkt an 

Bauzonen grenzen und als weitgehend überbaut gelten. Weitere Einzonungen sind nur bei 

flächengleicher Kompensation (Auszonung) möglich. 

 Die Kuranlage von Schinznach-Bad ist als Ortsbild von nationaler Bedeutung aufgeführt. Die 

Ziele des ISOS sind angemessen umzusetzen (Richtplanbeschluss S1.5/1.1). 

 Standorte für Nutzungen mit hohem Verkehrsaufkommen erfordern bei mehr als 3'000 m
2
 

Nettoladenfläche (Richtplanbeschluss S3.1/1.1) eine Festsetzung im Richtplan. Standorte für 

mittelgrosse Verkaufsnutzungen sind Standorte mit einer Nettoladenfläche für Güter zwi-

schen 500 m
2
 und 3'000 m

2
. Diese bedürfen in Schinznach-Bad einer ausdrücklichen Be-

zeichnung (Nutzung, Grösse usw.) in der Nutzungsplanung (Richtplanbeschluss S3.1/3.1 

und S3.1/3.2). 

 Im Kulturland sind folgende Inhalte enthalten, deren Umsetzung im Planungsbericht näher 

beschrieben ist: Auenschutzpark, Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung im Wald. 
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Raumkonzept Aargau, Quelle kantonaler Richtplan 

Schinznach-Bad liegt im ländlichen Entwicklungsraum 

Ausschnitt Richtplan Gesamtkarte, Quelle AGIS 

 

Schinznach-Bad wird im Raumkonzept Aargau, welches Bestandteil des kantonalen Richtpla-

nes ist, als „ländlicher Entwicklungsraum“ klassifiziert. Ländliche Entwicklungsräume umfassen 

die Landgemeinden und Agglomerationsgemeinden ausserhalb der urbanen Räume. Sie rich-

ten ihre Entwicklung auf ihr spezifisches Potenzial aus und nehmen ihre Funktionen im zuge-

ordneten grösseren Agglomerations- und Wirtschaftsraum wahr. Die Grundversorgung ist si-

cherzustellen. Die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im ländlichen strukturschwachen Raum 

wird subsidiär durch den Finanz- und Lastenausgleich unterstützt. 

Die türkisfarbene, senkrechte Schraffur entlang der Aare bezeichnen Gebiete für Agglomerati-

onspärke. Gemäss Raumkonzept Aargau schaffen diese die Möglichkeit, siedlungsnahe attrak-

tive Parklandschaften für die Naherholung, Freizeit, Kultur und Natur einzurichten. Sie dienen 

als Ausgleichsräume zur dichten Besiedlung. Die landwirtschaftliche und die forstliche Nutzung 

werden in diesen Gebieten mit der Freizeit- und Erholungsnutzung verbunden. 

 

3.1.3 Regionale Anliegen 

Nach § 13 BauG sind die Gemeinden verpflichtet, ihre Nutzungspläne regional abzustimmen. 

Der Regionalplanungsverband Brugg Regio hat am 2. Februar 2016 die regionalen Anliegen zur 

Gesamtrevision Nutzungsplanung formuliert. Als Grundlagen für die regionalen Anliegen und für 

die Beurteilung gilt das regionale Entwicklungskonzept Brugg Regio (vgl. 3.1.4). Bezüglich der 

Nutzungsplanungsrevision Schinznach-Bad ergeben sich aus Sicht von Brugg Regio u.a. die 

folgenden Hauptanliegen: 

 Siedlungsentwicklung: Aus regionaler Sicht ist es wünschenswert, dass sich die Gemeinde 

auf ihr Potenzial als ländlich geprägter Wohnstandort konzentriert. Die Entwicklung innerhalb 

der bestehenden Siedlungsstrukturen richtet sich auf den Eigenbedarf und auf den ortstypi-

schen Charakter aus. Das angestrebte moderate Bevölkerungswachstum kann durch die Ak-

tivierung des bisher unbebauten Baulands sowie durch die innere Verdichtung mit hoher 

Qualität bewältigt werden. 

 Eine besondere Qualität von Schinznach-Bad ist die Lage an der Aare. Auf diesen Fluss-

raum sollte in der Ortsplanung ein Augenmerk gelegt werden. Das Gemeindegebiet ist Teil  

des Auenschutzparks Wildegg-Brugg. Diesen gilt es zu pflegen. Daneben sollte gemäss 

REK der Flussraum besser erlebbar und zugänglich gemacht werden, worin in Schinznach-

Bad ein grosses Potenzial gesehen wird. 

 Die Verkehrsführung und -entwicklung sind in engem Zusammenhang mit der gewünschten 

Dorfentwicklung zu betrachten. Es sollen planerische Massnahmen getroffen werden, um 
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den Strassenraum in der Gemeinde verkehrssicher, ortsverträglich und auf die künftige Ent-

wicklung abgestimmt entwickeln zu können. 

 

Im Zeitpunkt des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens gemäss § 3 BauG erfolgte die regionale 

Abstimmung, zu deren Zweck die Entwürfe Brugg Regio zur Stellungnahme vorgelegt werden. 

Die Stellungnahme von Brugg Regio datiert vom 30. Oktober 2018. 

 

3.1.4 Regionalentwicklungskonzept Brugg Regio 

Das Regionalentwicklungskonzept REK Brugg Regio wurde am 25. Juni 2015 vom Vorstand 

des Regionalplanungsverbandes beschlossen. Das REK definiert die Ziele der angestrebten 

Entwicklung. Es nennt die zu verfolgenden Strategien zum Erreichen der Ziele und die sich dar-

aus ergebenden regionalen Schlüsselaufgaben, welche die Region aktiv angeht oder begleitet. 

Im Konzept werden aktuelle Fragestellungen der Organisation, der Raumentwicklung (Siedlung, 

Landschaft, Mobilität), im Bereich Wirtschaft, Bildung und Forschung sowie im Bereich Kultur, 

Freizeit und Tourismus aufgegriffen. Daraus werden regionale Schlüsselaufgaben abgeleitet, 

welche Brugg Regio in den kommenden Jahren selbst aktiv umsetzen oder begleiten soll.  
 

  
Teilplan Siedlung im REK Teilplan Landschaft im REK 

 

Die drei Ausschnitte aus den Konzeptkarten Siedlung, Landschaft und Mobilität zeigen für die 

Gemeinde Schinznach-Bad folgende Legendeneinträge: 

 Zentrumsaufwertung und Verdichtung: Gewährleistung des Versorgungsangebots für den 

täglichen Bedarf soweit als möglich (Strategie und Massnahmen) 

 Wichtige siedlungsorientierte Kantonsstrassenräume: Attraktive Ortsdurchfahrten mit attrakti-

ver Ortsbildgestaltung bei hoher Sicherheit (Ausgangslage und übergeordnete Planungen). 

 Schinznach-Bad liegt im Perimeter Verkehrsmanagement Brugg (Ausgangslage und überge-

ordnete Planungen) 

 Auenschutzpark gemäss kantonalem Richtplan; der Gewässerraum Aare ist für die Bevölke-

rung erlebbar (Ausgangslage und übergeordnete Planungen) 

 Wildtierkorridor im Norden der Gemeinde / Ost-West-Verbindung (Ausgangslage und über-

geordnete Planungen). 
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Gemäss Schlüsselaufgabe A8 soll der Anteil 

des Fuss- und Radverkehrs am Gesamtver-

kehr steigen. In Schinznach-Bad sind alle 

Hauptverkehrsstrassen kantonale Radrouten. 

Das Angebot wird mit hoher Priorität benutzer-

freundlich und sicher ausgebaut. …  

An wichtigen Zielen der Radfahrenden (z.B. 

an Umsteigepunkten zum öffentlichen Ver-

kehr, bei öffentlichen Einrichtungen, Schulen 

etc.) setzen sich die Gemeinden für ein genü-

gendes Angebot an witterungsgeschützten 

Abstellplätzen ein. …. Im ländlich geprägten 

Raum liegt der Schwerpunkt auf Erhalt und 

Ausbau eines attraktiven Freizeitnetzes für 

Fuss- und Radverkehr. 

 

 

 
Teilplan Mobilität im REK 

 
 
3.2 Kommunale Grundlagen 

3.2.1 Räumliches Entwicklungskonzept 

Als Einstieg in die Revision wurde ein Räumliches Entwicklungskonzept (vgl. Anhang I) erarbei-

tet. Darin sind in einer Grobanalyse u.a. die wichtigsten statistischen Kenndaten zusammenge-

stellt sowie in einer Analyse die Stärken und Schwächen der einzelnen Quartiere von Schinz-

nach-Bad formuliert. Daraus wurden die Zielvorstellungen und Massnahmen für die anstehende 

Gesamtrevision der Nutzungsplanung formuliert. 

 

Im Speziellen wurden bereits in dieser Phase mit den wichtigsten Gewerbebetrieben Gespräche 

geführt, um die Anliegen entgegennehmen und Massnahmen in der Nutzungsplanung umset-

zen zu können. 

 

A. Statische Kenndaten / Wichtigste Erkenntnisse 
 

Entwicklung Einwohnerzahl: Die Bevölkerungszahl von Schinznach-Bad hat seit 2012 um rund 

100 Einwohner zugenommen, nachdem diese über die letzten 10 bis 15 Jahre stagnierte oder 

gar rückläufig war. Die feststellbare Zunahme ist vor allem auf eine grössere Wohnüberbauung 

an der Strassackerstrasse zurückzuführen. 
 

Einwohnerdichte: Die aktuell verfügbare Einwohnerdichte für das Jahr 2015 liegt in der Ge-

meinde Schinznach-Bad in den überbauten Wohn- und Mischzonen mit 40.7 E/ha unter dem 

kantonalen Schnitt von 48.1 E/ha, aber bereits knapp über der im kantonalen Richtplan gefor-

derten Mindestdichte bis ins Jahr 2040. 
 

Altersstruktur: Die Altersstruktur der Gemeinde Schinznach-Bad weicht teilweise erheblich von 

derjenigen der Aargauer Bevölkerung ab. Vor allem die 45- bis 69-jährigen sind im Vergleich zu 

den kantonalen Zahlen deutlich stärker vertreten. Diese Altersklassen sind schon oder werden 

innerhalb des aktuellen Planungshorizonts von rund 15 Jahren das Pensionsalter erreichen. 
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Arbeitsstätten / Beschäftigte: Die Zahl der in Schinznach-Bad beschäftigten Personen hat seit 

dem Jahre 2001 leicht zugenommen und ist auch über die gesamte Dauer betrachtet sehr kon-

stant geblieben. Mit 1‘359 Beschäftigten im Jahre 2014 hatte Schinznach-Bad somit mehr Ar-

beitstätige als Einwohner. Für eine Gemeinde im ländlichen Entwicklungsraum (gemäss Raum-

konzept Aargau) ist dies ein ausserordentlich hohes und positiv zu würdigendes Verhältnis. 

 

B. Quartieranalyse / Handlungsbedarf 
 

Um die Schwerpunkte, Aufgaben und konkreten Fragen ermitteln zu können, wurden das Bau-

gebiet in 5 funktionale Gebiete eingeteilt und dazu die Qualitäten und Defizite ermittelt. Aus der 

Quartieranalyse ergab sich folgender Handlungsbedarf für die Nutzungsplanung: 
 

 
Quartiereinteilung: 1: Unterdorf, 2: Gewerbe AMAG / WG-Zonen beidseitig Aarauerstrasse, 3: Wohnquartier Geissa-

cher-Bodenacher-Rütirai, 4: Bahnhofquartier / Wohnquartiere Scheueracker Birracher, 5: Kurbau- / Kuranlagebiet 

 

1. Unterdorf: 

. Entwicklungspotenzial verschiedener unüberbauter Parzellen nutzen / aktivieren 

. Qualitative Entwicklungsziele für eine gesamthaft koordinierte und zeitgemässe Entwicklung 

2. Gewerbegebiet AMAG / WG-Zonen beidseitig Aarauerstrasse: 

. Ortsbaulich / aussenräumlich zusammenhängende Entwicklungsstudie entlang der K112 

unter Inanspruchnahme des Richtkapitels S1.1 / S1.3 und S1.4 

. Entwicklungspotenziale unternutzter Gewerbeareale aktivieren / Möglichkeiten zur verstärk-

ten Zentrumsentwicklung prüfen 

3. Wohnquartier Geissacher-Bodenacher-Rütirai: 

. Anreize für massvolle Innenentwicklung auf grösseren Einfamilienhausparzellen (> 600 m
2
) 

. Entwicklungspotenziale unüberbauter Wohnzonen aktivieren 

. Entwicklungsoptionen Areal Werkhof / Feuerwehrmagazin prüfen (aktuell teilw. vermietet) 

4. Bahnhofquartier / Wohnquartiere Scheueracker Birracher 

. Sanierungen / Erneuerungen ermöglichen, vorhandene Quartierqualitäten sichern 

. Entwicklungspotenziale unüberbauter Wohnzonen aktivieren. 

. Verstärkte Innenentwicklung rund um Bahnhofareal / Schnittstelle zu Kurgebiet prüfen 

5. Kurbau- und Kuranlagegebiet 

. Kurz-, mittel-, langfristige Entwicklungsabsichten in der überbauten und vor allem auch in 

der noch unüberbauten Kurbauzone 

  

5 

2 

1 

3 

4 
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C. Ziele und Massnahmen 
 

Gestützt auf die erarbeiteten Grundlagen und den ermittelten Handlungsbedarf wurden sechs 

Hauptziele formuliert und näher beschrieben: 

H1 Standortattraktivität und Identitäten unter Berücksichtigung der vorhandenen örtlichen Be-

sonderheiten erhalten und entwickeln 

H2 Voraussetzungen für eine massvolle Bevölkerungsentwicklung schaffen, welche sich an der 

dörflichen / gewachsenen Struktur und an qualitativen Wachstumszielen orientiert 

H3 Grossflächige gewerbliche Nutzungen und hohe Anzahl Arbeitsplätze erhalten; Rahmenbe-

dingungen für Ausbaumöglichkeiten offen halten, die sich gut in den örtlichen Kontext ein-

binden 

H4 Zentralörtliche Bereiche entwickeln und stärken; Aarauerstrasse mit beidseits integriertem 

Gewerbe und aufgewertetem Strassenraum / Dorfzentrum belebt und als Treffpunkt; Bahn-

hofgebiet als Zugangsort zum öffentlichen Verkehr 

H5 Abstimmung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung mit Erhalt der guten Anbindung ans 

übergeordnete Strassennetz und der vorhandenen Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs 

H6 Intakte Natur- und Erholungslandschaft in der Fluss- und Auenlandschaft wie auch am 

Scherzberg und im Gebiet Eichhalde erhalten 

 

D. Räumliches Entwicklungskonzept 
 

Im räumlichen Entwicklungskonzept werden sowohl wichtige bestehende räumliche Elemente 

wie auch Massnahmen für die Entwicklung des Siedlungsgebietes und des Landschaftsbildes 

aufgezeigt: 

 Entlang der Aarauerstrasse ist die Aufwertung des Strassenraumes ein zentrales Thema. 

Die Achse Aarauerstrasse soll als ortsbaulich besser wahrgenommener Strassenabschnitt 

gestaltet werden. Angestrebt wird eine vermehrte Koexistenz aller Verkehrsteilnehmer. 

 Der Bereiche beim Bahnhof als Schnittstelle zwischen Bad und Dorf sowie das Zentrum 

beim Knotenbereich Aarestrasse / Aarauerstrasse als attraktive Dorfmitte sollen in ihrer 

Funktion gestärkt werden. 

 Im Südwesten ist für den noch dörflich geprägten alten Dorfteil weiterhin eine Strukturerhal-

tung mit sorgfältigen, zeitgemässen Ausbaumöglichkeiten anzustreben. 

 Unüberbaute Reserven sollen soweit wie möglich aktiviert werden, wobei für die grösseren 

noch unüberbauten Areale eine zielgerichtete Entwicklung (z.B. ausgewogene Bevölke-

rungsstruktur) anzustreben ist. 

 Die bestehenden grossflächigen Gewerbezonen sollen bestmöglich genutzt werden, soweit 

möglich mit wertschöpfungsintensiven Nutzungen und mit der Realisierung von zusätzlichen 

Bauten, die das Siedlungsgebiet aufwerten. Grossmassstäbliche Strukturen sollen durch zu-

sammenhängend gestaltete Frei- und Strassenräume aufgefangen werden. 

 Die gesamte Kuranlage mit der Kurbauzone und der Kuranlagezone soll langfristig zur Erhal-

tung der Identität des Ortes Schinznach-Bad erhalten bleiben. Die Vision einer verkehrsbe-

ruhigten, eventuell sogar verkehrsfreien Zone soll beibehalten bzw. angestrebt werden. 

 Als Gliederungs- und Strukturelemente sind die Siedlungsrandgestaltung sowie der Naher-

holungsraum mit regionaler / überregionaler Bedeutung entlang des Aareufers zu beachten. 

 

Das räumliche Entwicklungskonzept zeigt die raumplanerische und verkehrsplanerische Aus-

gangslage sowie die natur-, landschafts- und umweltrelevanten Rahmenbedingungen. Die 

nachfolgende Planskizze diente dazu, die wichtigsten Themen der Nutzungsplanung Siedlung 

zu evaluieren und eine erste Vorstellung für die Detailberatung des Bauzonenregimes und der 

Zonenabgrenzungen zu erhalten. Diese Konzeption soll sich so weit wie möglich im neuen 

Bauzonenplan „widerspiegeln“. 

 

 



Seite 12 

Vorlage kantonale Genehmigung | 26. November 2019  arcoplan.ch 

 

 
 

  



Seite 13 

Vorlage kantonale Genehmigung | 26. November 2019  arcoplan.ch 

 

3.2.2 Grundlagen Verkehr 

Im Rahmen der gestützt auf § 13 Abs. 2
bis

 BauG geforderten Abstimmung der Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung werden in dieser Nutzungsplanung Aussagen zu einem funktionsfähigen 

und wesensgerechten Strassennetz, zur Anbindung an den öffentlichen Verkehr, zu attraktiven 

Fuss- und Radwegen gemacht. 
 

  
Kantonsstrassennetz, Quelle AGIS OeV-Güteklasse C (orange), D (gelb), E/F (blau), AGIS 

 

Kantonsstrassen: In Schinznach-Bad dominiert die Nord-Süd-Verbindung der Aarauerstrasse / 

Bruggerstrasse K112, einer kantonalen Hauptverkehrsstrasse, das Siedlungsbild und führt zu 

einer starken Trennwirkung. Sie weist eine relativ hohe Belastung von rund 12‘500 Fahrten pro 

Tag auf (durchschnittlicher täglicher Verkehr / DTV 2016). Die Verbindung nach Scherz / Lupfig 

ist ebenfalls als kantonale Hauptverkehrsstrasse klassiert. Die Scherzerstrasse K399 weist ei-

nen DTV von ca. 7‘000 Fahrten pro Tag auf. Ähnlich hoch ist die Belastung auf der als kantona-

le Verbindungsstrasse klassierten Aarestrasse K473 über die Aare in Richtung Schinznach. 

 

Fazit der Gemeinde zum übergeordneten motorisierten Verkehr:  

­  Die Verkehrsbelastung der Hauptachsen nimmt eher zu. Zukünftige Auswirkungen aus den 

übergeordneten Strassenplanungen (u.a. aus der Südwestumfahrung Brugg-Windisch) sind 

noch nicht vollends bekannt. 

­  Die Aarauer- / Bruggerstrasse K112 wirkt im Verhältnis zu den vorhandenen Siedlungsstruk-

turen sehr „mächtig“. Die Trennwirkung dieser Kantonsstrasse  ist dementsprechend hoch. 

Für die K112 stehen bis ca. 2022 / 2024 Sanierungen an. Im Hinblick darauf sollen Quali-

tätsvorgaben für die Strassenraumgestaltung entwickelt werden.  

 

Öffentlicher Verkehr: Ausser dem Kurgebiet ist Schinznach-Bad ausschliesslich über die Bahn 

an den öffentlichen Verkehr angeschlossen. Die Quartiere in unmittelbarer Bahnhofsnähe lie-

gen somit in der ÖV-Güteklasse C und sind somit relativ gut erschlossen. Andererseits liegen 

die Quartiere im Süden der Gemeinde in der ÖV-Güteklasse E und die Anbindung an das öf-

fentliche Verkehrsnetz ist deutlich weniger gut. Am Bahnhof Schinznach-Bad hält ausschliess-

lich die S29. Der Bahnhof Schinznach-Bad liegt an der Verbindung von Turgi nach Aarau, wo-

bei die Züge vereinzelt bis nach Langenthal verkehren. Die Züge fahren in den Hauptverkehrs-

zeiten in beiden Richtungen im Halbstundentakt und in den Nebenverkehrszeiten im Stunden-
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takt. Bei den Bahnhöfen Brugg und Aarau bestehen Umsteigemöglichkeiten ans übergeordnete 

Schienennetz. Die Postauto Linie Nr. 368 verbindet den Bahnhof Brugg mit dem Kurgebiet von 

Schinznach-Bad. Die Linie verkehrt normalerweise tagsüber im Halbstundentakt. 
 

Fazit der Gemeinde zum öffentlichen Verkehr:  

Das vorhandene Angebot um den Bahnhof und im Kurgebiet muss mindestens erhalten blei-

ben. Für die weniger gut an den öffentlichen Verkehr angebundenen Quartiere soll laufend ge-

prüft werden, ob sie bei veränderten oder neuen Buslinienführung besser einbezogen werden 

können. Insgesamt soll die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr soweit gefördert und op-

timiert werden, um dessen Benutzung zu steigern und attraktiver zu gestalten. 

 

  
Kantonale Radrouten (blaue Linien), Quelle AGIS Kantonale Wanderwege (rote Linien), Quelle AGIS 

 

Kantonale Radrouten: Die kantonale Radrouten verlaufen auf oder entlang des übergeordneten 

Strassennetzes. Auf der Aarauer- / Bruggerstrasse ist die Radroute Nr. 510 als Radstreifen 

ausgebaut. Die Radroute Nr. 730 nach Scherz verläuft im Siedlungsgebiet als Radstreifen und 

ausserhalb auf einem Radweg. Die Route Nr. 810 nach Schinznach ist als separater Radweg 

ausgebaut. All diese Radrouten sind bestehend bzw. es sind keine weiteren Ausbauten geplant. 

Alle Quartiere und wichtigen Einrichtungen sind ab dem übergeordneten Netz bequem auf Ge-

meindestrassen erreichbar. 

 

Kantonale Wanderwege: In Schinznach-Bad besteht, ausgehend vom Bahnhof, ein dichtes 

Netz von kantonalen Wanderwegen. Sowohl im Norden bei der Kuranlage wie auch bei der 

Bahnhofstrasse queren zwei Wanderrouten die Aarauerstrasse jeweils mit Unterführungen. Das 

Naherholungsgebiet entlang der Aare sowie die angrenzenden Wälder sind durch weitere Wan-

derwege mit einem dichten und durchgehenden Wegnetz äusserst attraktiv erschlossen. 

 

Fazit der Gemeinde zum Fuss- und Radwegnetz: 

Das übergeordnete Radwegnetz ist in Schinznach-Bad fertig ausgebaut. Es besteht ein dichtes 

Netz an kantonalen Wanderwegen. Zusammen mit den gemeindeinternen Wegen besteht ein 

engmaschiges Fuss- und Radwegnetz. Bei künftigen Sanierungen der Aarauer- / Bruggerstras-

se ist besonders auf sichere und genügend attraktive Fuss- und Radwege zu achten. Das ge-

samte Netz ist im Anhang A2, Themenplan Rad- und Fussverkehr, ersichtlich. 
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Ausschnitt Themenplan Rad- und Fussverkehr, Fusswege (grün), Fussgängerstreifen / -querungen, Unterführungen 

 

Das kommunale Strassennetz ist so ausgebaut, dass alle Bauzonen als erschlossen gelten. 

Auch ist das Strassennetz so konzipiert, dass kein unerwünschter Schleichverkehr durch ruhige 

Wohnquartiere verursacht wird. Als zusätzliche Strasse ist einzig eine Verlängerung der Bi-

fangstrasse geplant, um eine eventuelle rückwärtige Erschliessung der Liegenschaften Aarau-

erstrasse 55 / 57 zu sichern, die mit der Überbauung der noch unüberbauten Parzelle Nr. 299 

koordiniert ist. Für die grösseren noch unüberbauten Flächen (Gestaltungsplanareale Birräcker, 

Kurbauzone) oder für Areale mit Entwicklungspotenzial (Gewerbeliegenschaften der AMAG) ist 

in der jeweiligen örtlichen Situation klar, wo sie an bestehende Strassen anzuschliessen sind.  
 

 

 
Themenplan motorisierter Verkehr, Strassennetz, Parkierungsanlagen 

 

In der grossflächigen noch unüberbauten Kurbauzone soll die Erschliessung anhand eines Ge-

samtkonzeptes über die gesamte Kurbauzone geregelt werden. Mit dem rechtskräftigen Gestal-

tungsplan Residenzen wurde eine Erschliessung über die Bahnhofstrasse priorisiert und auch 

zugestanden. Die Bahnhofstrasse stösst bezüglich Aufnahmefähigkeit von zusätzlichem motori-

siertem Verkehr an ihre Grenzen, führt durch ein mehrheitlich dem Wohnen dienendes Quartier 

und ist auch bezüglich Verkehrssicherheit nur begrenzt nutzbar. Deshalb soll die Erschliessung 

weiterer Nutzungen von Norden erfolgen.  
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4 Zentrale Sachthemen 

4.1 Handlungsprogramm Innenentwicklung 

4.1.1 Ausgangslage 

Die Abschätzung des Innenentwicklungsbeitrags der festgelegten Massnahmen ist ein zentrales 

Element der kommunalen Nutzungsplanung. Die Abschätzung des Fassungsvermögens der 

Wohn- und Mischzonen beziehungsweise der Wirkung der im Rahmen der Nutzungsplanung 

Siedlung getroffenen (Innenentwicklungs-)Massnahmen erfolgt nach dem RIA-Prinzip (Reser-

ven-Innenentwicklung-Aussenentwicklung). Das „RIA-Prinzip“ ist folgendermassen aufgebaut: 

 Reservenutzung [R]: Kleinflächige Baulücken in dezentraler Lage sowie grössere, zusam-

menhängende, teilweise zentral gelegene “Schlüsselgebiete”. 

 Hochwertige Innenentwicklung [I]: Bereits als überbaut geltende Wohn- und Mischzonen 

an gut erschlossener, zentraler Lage mit erheblichem Aufwertungspotenzial. 

 Aussenentwicklung [A]: Einzonungen von Wohn- und Mischzonen innerhalb des richtpla-

nerischen Siedlungsgebiets. 
 

Gemäss Raumkonzept Aargau ist Schinznach-Bad als eine Gemeinde im ländlichen Entwick-

lungsraum definiert. Für diesen Raumtyp sind gemäss Richtplankapitel S1.2 die bis ins Jahr 

2040 zu erreichenden Mindestdichten in den unüberbauten Wohn- und Mischzonen bei 60 E/ha 

und in den überbauten Wohn- und Mischzonen bei 40 E/ha festgelegt. 

 

  
Einwohnerdichten Quelle: Kanton Aargau Bauperiode der Gebäude, Quelle: Kanton Aargau 

 

Die beiden Analysekarten „Einwohnerdichten“ und „Bauperiode der Gebäude“ geben Hinweise 

auf potenzielle Gebiete, welche für eine quantitative Innenentwicklung geeignet sind. Bezüglich 

Bauperiode der Gebäude ist vor allem der Bestand der vor 1960 realisierten Bauten interessant. 

Auf Grund des Baustandards dieser Bauten könnten oft als Alternative zur Nachverdichtung 
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(z.B. Anbauten, Aufstockungen) auf bereits überbauten Flächen auch Ersatzneubauten sinnvoll 

sein, um z.B. die heutigen Energiestandards oder die modernen Wohnraumbedürfnisse besser 

erfüllen zu können. In Gebieten mit deutlich weniger als 40 Einwohnern pro Hektare ist grund-

sätzlich ein erhebliches Verdichtungspotenzial vorhanden.  

 

Für Schinznach-Bad ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

 Das in der Wohnzone W2 liegende Quartier Geissacher-Bodenacher-Rütirai ist gegenüber 

der Richtplanvorgabe von 40 E/ha unternutzt. Die Gebäude sind, vor allem im nördlichen Be-

reich, vor 1980 erstellt worden. 

 Auch die Wohn- und Gewerbezone entlang der Aarauerstrasse und die Zone Unterdorf ver-

fügen über Potenzial zur Innenentwicklung. Allerdings dürfte dieses nicht ausschliesslich für 

Wohnen dienen, weil in der Zone WG auch gewerbliche Nutzungen angesiedelt sind. So-

wohl in der aktuellen wie auch in der neuen Zonenbestimmung sind reine Wohnbauten, reine 

Gewerbebauten oder durchmischte Nutzungen möglich. 

 

4.1.2 Stand der Erschliessung 

Das Siedlungsgebiet von Schinznach-Bad ist im kantonalen Richtplan festgesetzt. Gemäss Art. 

15 RPG umfassen Bauzonen Land, das dem voraussichtlichen Bedarf von 15 Jahren ent-

spricht. Gestützt auf den aktuellen Bauzonenplanentwurf sieht die Flächenbilanz wie folgt aus: 

 

 
Bauzonen 

überbaut 
[ha] 

unüberbaut 
[ha] 

Total 
[ha] 

UD Zone Unterdorf 1.92 0.62 2.54 

W2 Wohnzone 2 15.70 0.79 16.49 

W3 Wohnzone 3 0.91 0.30 1.21 

WS Wohnzone WS 1.90 0.00 1.90 

W3B Wohnzone W3B 1.36 1.54 2.90 

WG3 Wohn- und Gewerbezone 3 10.67 1.03 11.70 

G Gewerbezone 4.00 0.00 4.00 

KB Kurbauzone 7.10 6.01 13.11 

OE Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 2.60 0.38 2.98 

GR Grünzone 2.00 0.00 2.00 

 TOTAL 48.16 10.67 58.83 

 

 
Übersichtsplan Stand der Erschliessung Schinznach-Bad 
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Die Bauzonenreserven in Schinznach-Bad betragen in der Wohn- und Mischzone insgesamt 

4.28 ha (rote Flächen), in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 0.38 ha und in der Spe-

zialzone (Kurbauzone KB) 6.01 ha. 

 

4.1.3 Quantifizierung Einwohnerpotenzial 

 
Potenzialgebiete Schinznach-Bad: Reserven (rote Flächen) und Innenentwicklung (blau und orange Umrandung) 

 

Potenzial Reservenutzung [R] 

Unüberbaute Wohn- und Mischzone: 4.28 ha 

Einwohnerdichte gemäss Richtplan: 60 E/ha 

Potenzial Wohn- und Mischzone: 4.28 ha x 60 E/ha 257 E 

Realistisches Potenzial in Planungshorizont bis 2030 100 bis 150 E 

Potenzial Innenentwicklung [I] 1) 

 Verdichtung im Quartier Geissacher-Bodenacher-Rütirai:  

9.5 ha x 10 E/ha 95 E 

 Verdichtung in WG-Zonen / Dorfzone entlang Aarauerstrasse: 

7.9 ha x 5 E/ha 40 E 

Zusätzliches Potenzial: 135 E 
1) 

Herleitung Verdichtung in überbauten Wohn- und Mischzonen: In den Quartieren Geissacher-

Bodenacher-Rütirai und in der WG-Zone / Dorfzone liegt die bestehende Einwohnerdichte unter  

der kantonalen Vorgabe von 40 E/ha für überbaute Wohn- und Mischzonen. Das Potenzial wird 

über die Differenz der Ist-Dichte zur Soll-Dichte berechnet. 

Realistisches Potenzial in Planungshorizont bis 2030 35 bis 70 E 

Ausgangswerte 

Aktuelle Einwohnerzahl per 31.12.2017: 1‘309 E 

Kantonale Prognose (bis 2040): 1‘360 E 

Rechnerisch mögliche Einwohnerzahl: 1‘707 E 

Gesamtbilanz Einwohnerpotenzial 

Einwohnerpotenzial im Jahre 2033 (1‘309 + 100 + 35) minimal 1‘444 E 

Einwohnerpotenzial im Jahre 2033 (1‘309 + 150 + 70) maximal 1‘529 E  

Geissacher-Bodenacher-Rütirai 

WG-Zone / Zone Unterdorf 
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4.1.4 Mobilisierung und zeitliche Realisierung Bauzonenreserven 

 
Situationsplan Handlungsprogramm Innenentwicklung 

 

Im Rahmen dieser Nutzungsplanung wurden mit Grundeigentümern grösser unüberbauter Par-

zellen Gespräche geführt, um die Verfügbarkeit zu verbessern und allenfalls bauliche Entwick-
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lung zu initiieren. Die Quantifzierungsmassnahmen lassen sich bezüglich der Mobilisierung und 

zeitlichen Realisierung wie folgt zusammenfassen: 
 

Quantifizierungsmassnahme Mobilisierung Zeitliche Realisierung 

Gestaltungsplanareal 

Birräcker 

Initiierung Gestaltungsplan mit 

Eigentümern; Projektentwicklung 

und Erarbeitung Gestaltungsplan 

5 bis 10 Jahre inklusive der Pla-

nungsverfahren 

Weitere unüberbaute Wohn- 

und Mischzonen 

bei Bedarf Gespräche mit 

Grundeigentümern 

(v.a. in Phasen wo die bauliche 

Entwicklung ins Stocken gerät) 

Laufend 

in einzelnen Arealen wird über 

Bereitstellung nachgedacht 

Erhöhung Ausnutzung in Teilen 

der Wohnzone W2 bei mehr 

Wohneinheiten / guter Einpas-

sung (gelbe Umrandung) 

Rechtliche Grundlagen in BNO Laufend, Anwendung mit Inkraft-

setzung neuer BNO 

Qualitätssicherung in Zone Un-

terdorf und Zonen mit generel-

len Einpassungsbestimmungen 

Diverse rechtliche Grundlagen in 

BNO (vgl. Abschnitt 5.4) 

Laufend, Anwendung mit Inkraft-

setzung neuer BNO 

 

Allgemeine, zonenbezogene Verdichtungsmassnahmen sollen Anreize für verdichtete Wohn-

bauformen schaffen, die sich in angemessener Weise in die Quartierstruktur einfügen und die 

dafür als notwendig erachteten Qualitäten sichern. Die planerische Umsetzung der inneren 

Siedlungsentwicklung umfasst ein breites Spektrum, das je nach Aufgabenstellung gezielt an-

gewendet werden muss. In Frage kommen folgende Aspekte: 

 Sensibilisierung auf vorhandene Qualitäten und auf vorhandenes inneres Entwicklungspo-

tenzial (z.B. an Informationsveranstaltungen). 

 Lancierung von parzellenübergreifenden, gebietsweisen Planungen (z.B. durch Bauverwal-

tung bei Anfragen zu konkreten Bauvorhaben, wodurch kooperative Planungen ausgelöst 

werden). 

 Durchsetzung mittels geeigneter Planungsinstrumente (z.B. kann vom Gemeinderat direkt 

gestützt auf § 21 BauG ein Gestaltungsplan verlangt bzw. erarbeitet werden, wenn ein we-

sentliches öffentliches Interesse besteht). 

 Beratung von Bauwilligen, Projektverfassern, Investoren (z.B. kann dies durch die Bauver-

waltung oder durch den Beizug von Fachleuten geschehen, indem wertvolle Hinweise für die 

Projektierung gegeben werden). 

 

4.1.5 Entwicklung grössere Gewerbebetriebe 

Im Rahmen dieser Nutzungsplanung wurden mit Vertretern der Bad Schinznach AG, der AMAG 

Schinznach-Bad und der Suter Inox AG Gespräche geführt, um die generelle betriebliche Ent-

wicklung und Ausrichtung am Standort in Schinznach-Bad in Erfahrung zu bringen. Die detail-

lierten Fragen und Antworten aus diesen Gesprächen finden sich im Abschnitt 4.2 des Räumli-

chen Entwicklungskonzeptes. 

 

Bad Schinznach AG: Aktuell werden Baugesuche realisiert für eine Aufstockung der AarReha 

und eine Umnutzung des Habsburgerhauses. Das Projekt „Habsburghaus“ dient als „Pilot“ für 

eine allfällige spätere Umsetzung „Wohnen mit Service“ im rechtskräftigen Gestaltungsplanare-

al Residenzen. Das verbleibende Areal zwischen Badkanal und Bahnlinie dient primär für den 

„Eigengebrauch“ (v.a. Klinikbauten, im Baufeld Klinik neue Hotelnutzung). Im Weiteren besteht 

die Absicht der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Bäderanlage (Option für Erweiterung 

Aussenbäder / -anlagen). Insgesamt muss der Klinikbetrieb auf veränderte Bedürfnisse / Markt-

verhältnisse reagieren können. Als Fazit soll die Kurbauzone beibehalten werden. 
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AMAG Schinznach-Bad: Infolge der publik gemachten Standortverschiebung sind die betriebli-

che Veränderungen noch nicht bekannt; die Zukunft am Standort Schinznach-Bad ist offen und 

abhängig von der Standortstrategie der AMAG. Die Betriebszweige AMAG Retail bleiben vo-

raussichtlich, auch der Occasionshandel, aber der Import wird voraussichtlich ausgelagert. Ziel 

der AMAG ist eine hohe Nutzungsflexibilität, indem z.B. die EG’s mit Gewerbe / die OG’s mit 

Wohnen belegt werden. Die grossflächigen Abstellflächen für Autos in der Wohn- und Gewer-

bezone sind raumplanerisch nicht ideal. Es besteht das Begehren, die heutige Nutzung zu ge-

währleisten, eher noch weiter zu öffnen. Die Rahmenbedingungen in der BNO sind allerdings 

bereits relativ offen. Zwischennutzungen können zum Thema werden. Eine andiskutierte Test-

planung / Entwicklungsstudie Aarauerstrasse mit Interaktionen zu den angrenzenden Arealen 

für AMAG ist aktuell nicht vordringlich, könnte aber u.U. bei Konkretisierung der Entwicklungs-

absichten interessant werden. Konkretere Planungsvorhaben können allenfalls in einer späte-

ren Teiländerung der Nutzungsplanung umgesetzt werden.  

 

Suter Inox AG: Der Standort Schachenstrasse wurde energetisch saniert, die Produktionsab-

läufe angepasst, die Lager erneuert und der Bürotrakt renoviert. Der Kundenbereich soll weg-

genommen werden. Dieser ursprüngliche Standort wird als ideal betrachtet. Die Parzelle Nr. 

239 wurde für Parkfelder gekauft. Die Erschliessung ist aus betrieblicher Sicht in Ordnung. Die 

Bahnhaltestelle ist zu Fuss erreichbar. Am Standort Zelgstrasse besteht die Absicht, die Werk-

strasse zu verlängern. Die Parzelle Nr. 376 wurde vor kurzem gekauft. Dort ist ein Showroom 

vorgesehen (z.B. auch Erlebniswelt Kochen). Ein entsprechendes Ausbauvorhaben wird kon-

kretisiert. Die Firma hat Aussenstandorte in Dänikon (SO), produziert wird in Italien. Der Stand-

ort Schweiz soll aber beibehalten werden. Die Nachbarschaft mit der AMAG wird als positiv 

empfunden; u.a. gegenseitige Nutzung Parkfelder, Benutzung Kantine. Die Zone WG3 ent-

spricht eigentlich nicht den betrieblichen Eigenheiten, da zu viele Ausnahmen nötig sind für rein 

gewerbliche Nutzungen. 

 

4.1.6 Schlüsselprojekt „Aufwertung Siedlungs- und Strassenraum K112“ 

Im Rahmen der laufenden Revision der Nutzungsplanung kam wiederholt zum Ausdruck, dass 

einer Aufwertung des Strassenraumes der Kantonsstrasse K112 (Aarauerstrasse / Brugger-

strasse) und der angrenzenden Bautiefen ein zentrale Bedeutung zukommt, um eine substanzi-

elle Aufwertung erreichen zu können. Im Räumlichen Entwicklungskonzept ist zum Hauptziel 

H4 folgendes erläutert: Im Knotenbereich Aarestrasse / Aarauerstrasse soll eine attraktivere 

Dorfmitte entstehen, die primär auf den kommunalen Bedarf ausgerichtet ist, aber auch Anzug-

sort für Vorbeifahrende sein kann. Dieser Bereich soll mit den grossflächigen Arbeitszonen ent-

lang der Aarauerstrasse vermehrt eine zusammenhängende Dorfmitte bilden. Die Achse Aar-

auerstrasse soll als ortsbaulich besser wahrgenommener Strassenabschnitt nach folgenden 

Grundsätzen entwickelt und gestaltet werden: 

 Gewerbliche Nutzungen mit untergeordnetem Wohnanteil (je nach Eignung im örtlichen Kon-

text); grossflächige Bauten und kleinteilige Siedlungsstrukturen sollen als homogeneres 

Ganzes wahrgenommen werden. 

 Den Ort prägende Achse mit ortsbaulichen Akzenten und näher zur Strasse gestellten Ge-

bäuden. 

 Funktional optimierter, gesamthaft geplanter und entwickelter Strassenraum unter gleichwer-

tiger Beachtung aller Verkehrsträger. 

 

Bei der Errichtung von neuen Bebauungen sind die geltenden Lärmschutzvorschriften einzu-

halten. In der Regel werden Lärmschutzwände entlang der Hauptstrasse aufgestellt. Dies führt 

zu einer Abkehr der Siedlung von der Strasse weg und verringert die Aufenthaltsqualität des 

Strassenraumes. 
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Aufgrund der zu erwartenden, mittelfristigen Veränderungen im Bereich der Gewerbebauten im 

Zentrum, tendenziell unternutzter, an zentraler Lage liegender Flächen und der derzeit fehlen-

den übergeordneten Entwicklungsplanung entlang der K112 ist das Interesse der Gemeinde 

Schinznach-Bad an einer Entwicklungsstudie über die planerische und bauliche Aufwertung der 

K112 in hohem Masse vorhanden. Die Studie soll nicht nur den höchst belasteten Teil der Aar-

auerstrasse umfassen, sondern sich möglichst über die ganze K112 im Siedlungsgebiet erstre-

cken. Sie macht auch im Hinblick auf anstehende Strassensanierungen Sinn. 

 

 

Richtplanbeschluss S1.1/1.4: An Strassenab-

schnitten, die in Zonen mit Wohnanteilen im 

Siedlungsgebiet liegen und einen durch-

schnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 

mehr als 15’000 Motorfahrzeugen / Tag auf-

weisen, sind die Gemeinden verpflichtet, das 

an die belastete Verkehrsachse angrenzende 

Siedlungsgebiet durch planerische und bauli-

che Massnahmen aufzuwerten; bei Kantons-

strassen in Zusammenarbeit mit dem Kanton, 

sofern der Kantonsstrassenraum betroffen ist. 

Die Funktionalität der Strasse muss gewähr-

leistet bleiben. Gemäss „Übersicht belastete 

Strassenabschnitte innerorts“ im Richtplanka-

pitel S1.1 handelt es sich um eine diesbezüg-

lich belastete Strasse. 

Übersicht belastete Strassenabschnitte innerorts, S1.1  

 

Mit einer interdisziplinären Studie zu den Themenbereichen Landschaft, Siedlung und Verkehr 

soll ein übergeordnetes Konzept für die weitere Entwicklung des Strassenraumes und der an-

grenzenden Baugebiete erarbeitet werden. Ein möglicher Perimeter beinhaltet den Strassen-

raum der K112, beginnend am Dorfeingang Nord und endend am Dorfeingang Süd, sowie die in 

einem natürlichen Zusammenhang stehenden Parzellen (1 bis 2 Bautiefen). 

 

 
 

Folgende Interessensvertreter sind zu involvieren: Gemeinde Schinznach-Bad, Kanton Aargau 

(Abteilungen Raumentwicklung, Verkehr und Tiefbau), AMAG, Suter Inox AG, weitere relevante 

private und gewerbliche Grundeigentümer im Perimeter. 

Perimeter der Studie 
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Die Studie ist zusammen mit dem Kanton Aargau zu erarbeiten. Der Kostenteiler und die Zu-

ständigkeiten sind vorgängig zu klären. Die Mitarbeit und Beteiligung an der Finanzierung durch 

die ansässigen Firmen ist zu prüfen, da für diese ein erheblicher Nutzen resultieren kann. 

 

Die Studie soll folgende Ziele verfolgen: 

 Erarbeitung eines übergeordneten Konzeptes für die weitere Entwicklung eines räumlich und 

funktional aufgewerteten Strassenraumes und der angrenzenden Bautiefen 

 Klärung der verkehrlichen Erfordernisse; gut gestalteter Strassenraum. Berücksichtigung von 

Fussgänger- und Veloverkehr sowie öffentlichem Verkehr 

 Klärung des Handlungsbedarfs infolge Veränderungen der gewerblichen Nutzungen 

 Aktivierung vorhandener Baulandreserven und Verdichtung überbauter Parzellen im Zent-

rum der Gemeinde 

 Schaffung innerer Entwicklungsmöglichkeiten sowohl für das Gewerbe wie auch für den 

Wohnungsbau 

 Attraktivitätssteigerung für Investoren 

 Stärkung des Erscheinungsbildes der Gemeinde entlang der K112 

 

Vorgehen / Projektorganisation: Die Studie soll geleitet werden durch ein Leitungsgremium, in 

welchem die relevanten Interessensvertreter angemessen vertreten sind. Die Gemeinde 

Schinznach-Bad hat den Vorsitz. Die Studie soll in Teamarbeit durch ein geeignetes und mit 

raumplanerischen Fragestellungen beschlagenes Architekturbüro, durch ein Büro für Land-

schaftsarchitektur und durch ein Büro für Verkehrsplanung erarbeitet werden. Wir schlagen ein 

mehrstufiges Verfahren vor: 

 

Vorgang Ausführende Zeitbedarf 

Zusammensetzung Leitungsgremium,  

Finanzierung 

Gemeinderat Schinznach-Bad, 

Kanton Aargau 
 

Definition Aufgabenstellung Leitungsgremium 2 Monate 

Planersubmission, Einladung mind. 2 Teams Fachbegleitung  

Vergabe an 1 Planerteam Leitungsgremium  

Erarbeitung Studie, 1. Phase Planerteam 3 Monate 

Zwischenbesprechung 
Leitungsgremium, Fachbegleitung, 

Planerteam 
 

Erarbeitung Studie, 2. Phase Planerteam 2 Monate 

Schlussbesprechung 
Leitungsgremium, Fachbegleitung, 

Planerteam 
 

Überarbeitung und Fertigstellung Studie Planerteam 1 Monat 

 

 

Kosten: Für den beschriebenen Inhalt und Prozess zur Erarbeitung der Entwicklungsstudien ist 

mit Kosten in der Grössenordnung von Fr. 150‘000.- zu rechnen. 
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4.2 Ortsbildschutz sowie Gebäude mit Substanzschutz / Umsetzung Bauinventar 

Das Kurgebiet von Schinznach-Bad ist gemäss Inventar der schützenswerten Ortsbilder des 

Schweiz (ISOS) von nationaler Bedeutung. Das ISOS ist eine zentrale Grundlage bei der Inte-

ressensabwägung, Planung und Projektierung. Die Ziele des ISOS sind mit der Kurbauzone, in 

der erhöhte Einpassungsbestimmungen gelten, und der Unterschutzstellung verschiedener Ob-

jekte als Gebäude mit Substanzschutz bereits in der letzten Revision der Nutzungsplanung um-

gesetzt worden. Zudem stehen das alte Hauptgebäude Bad Schinznach (SCB001) und die 

Massena-Scheune (SCB002) unter kantonalem Denkmalschutz. 

 

Im aktuellen Zonenplan bzw. gemäss Auflistung im Anhang 1.3 der noch rechtskräftigen BNO 

sind 4 Objekte als Gebäude mit Substanzschutz und 7 Objekte als Kulturobjekte bezeichnet. 

 

Im aktualisierten Bauinventar der kantonalen Denkmalpflege sind noch insgesamt 16 Objekte 

enthalten: 6 Gebäude, 1 Baumtrotte, 1 Steinbrücke, 5 Brunnen, 1 Thermalquellenanlage, 1 Do-

natorenstein, 1 Grenzstein. 2 Gebäude (SCB912 / SCB 913) sind im Rahmen der Aktualisie-

rung des Inventars neu aufgenommen wurden. Demgegenüber stehen 2 Entlassungen aus dem 

Bauinventar (SCB902 und SCB906). 

 

Die Umsetzung erfolgte im Rahmen einer Interessenabwägung zwischen den Würdigungen im 

Bauinventar, den Einschätzungen der Planungskommission und den im jeweiligen örtlichen 

Kontext entstehenden Eigentumsbeschränkungen. Gestützt darauf sieht der aktuelle Bauzo-

nenplanentwurf folgendes vor: 

 Beibehaltung der Unterschutzstellung der 4 Gebäude mit Substanzschutz 

 Beibehaltung der Unterschutzstellung der 8 Kulturobjekte: 1 Steinbrücke, 5 Brunnen, 1 

Thermalquellenanlage, 1 Grenzstein 

 Von den weiteren Objekten im aktualisierten Bauinventar wird der Schutz bei folgenden Ob-

jekten nicht umgesetzt: 

­  SCB907, Bauernhaus, 1837 

­  SCB908, Baumtrotte aus Meilen, 17. Jh. 

­  SCB912, Bäuerlicher Vielzweckbau, 1918 

­  SCB913, Denkmal Bad Schinznach, 2. Hälfte des 19. Jh. 

 

Die 4 Objekte wurden wegen ihrem aus Sicht der Kommission zu geringen kulturhistorischen 

Wert, der nicht originalen Lage und dem jeweiligen baulichen Umfeld als nicht schutzwürdig er-

achtet. 

 

Die kantonalen Denkmalschutzobjekte sind im neuen Bauzonen- und Kulturlandplan als Orien-

tierungsinhalt dargestellt:  

 Bad Schinznach, SCB001, Parzelle Nr. 3 

 Masséna-Scheune, 1707, SCB003, Parzelle Nr. 3 
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4.3 Harmonisierung des Baurechts, Übernahme IVHB in BNO 

4.3.1 Allgemeine Hinweise 

In der aktualisierten BNO Schinznach-Bad wird das harmonisierte kantonale Recht übernom-

men, das sich auf die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung des Baurechts 

(IVHB) abstützt. Die Übernahme der Begriffe gemäss IVHB führt primär zu einer Harmonisie-

rung im formellen Baurecht. Durch teilweise abweichende Messweisen der IVHB gegenüber 

dem aktuellen kantonalen und kommunalen Recht können jedoch auch materielle Auswirkun-

gen entstehen. Wie im bisherigen Aargauischen Recht üblich werden auf den verschiedenen 

Gesetzes- und Verordnungsstufen nur rechtssetzende Bestimmungen aufgenommen. Auf Wie-

derholungen gleichlautender Bestimmungen wird verzichtet. Dies gewährleistet eine schlanke 

Gesetzgebung.  

 

Bisherige und neue BNO Schinznach-Bad, Definitionen Begriffe und Messweisen in kantonaler 

Bauverordnung: 
 

Bisherige BNO Schinznach-Bad  Anhang 3 BauV 
   

Neue BNO Schinznach-Bad  §§ 16 bis 31 BauV, Anhang 1 + 2 BauV 

 

Übersicht des Aargauischen Baurechts und seiner wichtigsten Bestandteile: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Gesetzliche Verankerung der IVHB in § 50a BauG 

   Kantonsspezifische Ergänzungen zur IVHB in den §§ 16 ff BauV 

   Übernahme harmonisierte Begriffe der IVHB in die BNO / Anwendungsbereich der Gemeinde 

 

Die IVHB-Begriffe und -Messweisen wurden vom Kanton Aargau als Gesamtpaket übernom-

men mit Ausnahme der Geschossflächenziffer. Anstelle der Geschossflächenziffer wird die 

Ausnützungsziffer AZ nach bisherigem Recht beibehalten (Definition gemäss § 32 BauV). 

 

Präzisierungen der Definitionen sind in der kommunalen Bau- und Nutzungsordnung BNO nur 

soweit möglich, als sie der Harmonisierung nicht widersprechen und dies die IVHB und die 

BauV ausdrücklich vorsehen. Im Übrigen bildet die IVHB bzw. die neue BauV, Anhang 1 und 

Anhang 2 abschliessendes Recht. 

 

4.3.2 Kurzanalyse bisherige Grundmasse in BNO 

Im bisherigen § 7 BNO findet sich eine übliche Regelungsdichte mit verschiedenen Grundmas-

sen für die jeweiligen Wohnzonen: 

 Die Höhen sind über die Anzahl Vollgeschosse und die Gebäudehöhen definiert. 

 
Baugesetz BauG 

Aktualisiert, gültig seit 1.1.2010 

Bau- und Nutzungsordnung BNO 

Übernahme IVHB, neue Bedürfnisse 

Interkantonale 

Vereinbarung 

über die Har-

monisierung der 

Baubegriffe 

 
 

IVHB 

Harmonisiertes 

Baurecht, gültig 

seit 26.11.2011 

Bauverordnung BauV 

Aktualisiert, gültig seit 1.9.2011 
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 Die Ausnützungsziffern entsprechen in den Wohnzonen W2 (0.4) und W3 (0.6) üblichen 

Dichtemassen. Dach-, Attika- und Untergeschossen werden nicht angerechnet. 

 Die kleinen und grossen Grenzabstände liegen im üblichen Rahmen. 

 

4.3.3 Wichtigste materielle Änderungen der BNO Schinznach-Bad 

Anstelle des bisherigen gewachsenen Terrains wird neu der Begriff massgebendes Terrain 

definiert. Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser 

infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natür-

lichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Im Gegensatz dazu galt bisher als gewach-

senes Terrain der bei Einreichung des Baugesuches bestehende Verlauf des Bodens. 

 

Die Höhen von Gebäuden waren bisher über die Anzahl Vollgeschosse und über die Gebäu-

dehöhe definiert. In der neuen BNO wird die Definition über die Vollgeschosse beibehalten, wo-

bei sich in der Messweise erhebliche materielle Änderungen ergeben. Bei der Bemessung der 

Vollgeschosse gilt neu im Durchschnitt eine Geschosshöhe von max. 3.2 m (bisher 3.0 m). Ein 

wesentlicher Unterschied ist auch, dass für die zulässige Überschreitung des Untergeschosses 

neu ein Durchschnittsmass von 80 cm gilt (vgl. nachfolgende Skizze). 
 

 
Präzisierende Skizze zur Figur 6.2 zum Durchschnittsmass von 80 cm gemäss Anhang 2 BauV 

 

Anstelle der Gebäudehöhe wird neu eine Gesamthöhe festgelegt. Diese erfasst im Gegensatz 

zur Gebäudehöhe das gesamte Bauvolumen inklusive aller Dachformen. Die Gesamthöhe ist 

der grösste Höhenunterschied zwischen dem höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lot-

recht darunter liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain. Diese Definition kann dazu 

führen, dass sich der massgebende Bereich für die Gesamthöhe im Gebäudeinnern befindet. 
 

Figur 5.1 Gesamthöhe, Anhang 2 BauV  
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Die bisherige und neue Messweise für die Höhen eines Gebäudes sind im Folgenden schema-

tisch einander gegenübergestellt: 
 

Bisherige Messweise Vollgeschosse und Gebäudehöhe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Beispiel Wohnzone W2 
 

Anzahl Vollgeschosse (§ 14 ABauV): 

- maximale Anzahl Vollgeschosse 

- Geschosshöhe durchschnittlich höchstens 3 m 
 

Gebäudehöhe Flachdach (§ 12 ABauV): 

- ab anschliessendem Terrain bis zum obersten Punkt der 

Brüstung (roter Pfeil), gemäss Rechtspraxis müssen filig-

rane Brüstungen nicht angerechnet werden 

- am Hang wird die Gebäudehöhe talseitig gemessen 
 

Gebäudehöhe Schrägdach (§ 12 ABauV): 

- ab anschliessendem Terrain bis zum Schnitt der Fassade 

mit der Dachoberfläche (oranger Pfeil) 

- Die Kniestockhöhe beträgt max. 1.2 m 

- am Hang wird die Gebäudehöhe talseitig gemessen 
 

Definition Untergeschosse (§ 15 ABauV) 

- Untergeschoss dürfen das gewachsene Terrain um höchs-

tens 80 cm in der Ebene oder 1.2 m am Hang überschrei-

ten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Neue Messweise Anzahl Vollgeschosse und Gesamthöhe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Beispiel Wohnzone W2 
 

Anzahl Vollgeschosse (Ziffer 6.1 Anhang 1 BauV): 

- maximale Anzahl Vollgeschosse 

- Höhe beträgt durchschnittlich höchstens 3.2 m (§ 22 Abs. 

2 BauV) 
 

Gesamthöhe Flachdach (Ziffer 5.1 Anhang 1 BauV): 

- Verbindung zwischen dem tiefsten Punkt auf massgeben-

dem Terrain unter der Dachfläche und dem höchsten 

Punkt der Dachkonstruktion 

- Technisch bedingte Dachaufbauten nicht einberechnet 
 

Gesamthöhe Schrägdach (Ziffer 5.1 Anhang 1 BauV): 

- Verbindung zwischen dem tiefsten Punkt auf massgeben-

dem Terrain unter der Firstlinie und dem höchsten Punkt 

der Dachkonstruktion 
 

Definition Untergeschosse (§ 15 ABauV) 

- Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante 

des fertigen Bodens, gemessen in der Fassadenflucht, im 

Mittel höchstens bis zum zulässigen Mass über die Fassa-

denlinie hinausragt (Ziffer 6.2 Anhang 1 BauV). 

- Untergeschosse dürfen im Mittel nicht mehr als 80 cm 

(Mass b) über die Fassadenlinie hinausragen (§ 23 BauV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

VG 

VG 

UG 

VG 

VG 

UG 

DG 
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VG 
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Die neu gemäss IVHB mögliche Attikafläche wird vor allem bei kleineren Gebäudetypen we-

sentlich grösser. Diese darf bis 60% eines Vollgeschosses betragen und muss im Übrigen nur 

auf einer Längs- oder Breitseite um das Mass seiner Höhe gegenüber dem darunter liegenden 

Geschoss zurückgesetzt sein. Da die Klausel mit den Nachbargrundstücken, die mit der freien 

Anordnung nicht beeinträchtigt werden dürfen, in der BauV weiterhin enthalten ist, ist eine 

Übernahme ohne flankierende baurechtliche Massnahmen möglich. 
 

 

 
Vergleich bisherige Bemessung Attikafläche (§ 16a ABauV) mit Ziffer 6.4 Anhang 1 BauV / § 25 BauV 

 

  

Flächenmass auf 60% beschränkt 
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5 Nutzungsplanung 

5.1 Aufbau und Inhalt der Nutzungsplanung 

Die Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland besteht aus dem Bauzonen- und Kulturlandplan 

1:2‘500 sowie der Bau- und Nutzungsordnung (BNO). Sie ist auf die kantonalen, regionalen und 

kommunalen Grundlagen abgestützt und bildet das Ergebnis der Abwägung von Bau-, Land-

wirtschafts- und Schutzinteressen. Im Bauzonen- und Kulturlandplan wird zwischen Genehmi-

gungsinhalt und Orientierungsinhalt unterschieden. 
 

Im Genehmigungsinhalt sind alle verbindlichen Zonen, Bestimmungen und Objekte aufgeführt: 

­  Bauzonen nach Art. 15 RPG und § 15 BauG 

­  Landwirtschaftszonen nach Art. 16 RPG (Landwirtschaftszonen) 

­  Schutzzonen nach Art. 17 RPG (Naturschutzzonen Wald und im Kulturland, Uferschutzzone, 

Schutzzone „aquatisches System“) 

­  Überlagerte Schutzzonen (Hochwassergefahrenzone, Hochwassergefährdetes Gebiet im 

Kulturland, Gewässerraumzone) 

­  Schutzobjekte (Hecken, Feld- und Ufergehölze; Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen; 

Waldränder, Kleinstruktur / Gesteinsaufschluss, strukturreiche Spezialstandorte im Wald, 

Gebäude mit Substanzschutz, Kulturobjekte) 

­  Weitere Zonen nach Art. 18 RPG (Kuranlagezone, Lagerzone Gärtnerei) 
 

Grundnutzungszonen sind Bau-, Landwirtschafts- und Schutzzonen sowie die weiteren Zonen. 

Die überlagerten Schutzzonen und die Schutzobjekte gelten zusätzlich zu den jeweiligen 

Grundnutzungen. Die überlagerten Schutzzonen / -objekte beschränken die Nutzungen nach 

den Erfordernissen des Schutzzieles. 
 

Der Orientierungsinhalt enthält die zusätzlich nötigen Angaben, die zum Verständnis des Pla-

nes erforderlich sind oder die in einem andern Verfahren rechtskräftig festgelegt wurden: 

­  Wald (durch Waldgesetzgebung definiert) 

­  Gewässer / Bäche (durch eidg. Gewässerschutzgesetz, Natur- und Heimatschutzgesetz, 

kantonales Baugesetz, Natur- und Landschaftsschutzdekret geschützt) 

­  Quell- und Grundwasserschutzzonen (auf Gewässerschutzgesetzgebung basierende Verfü-

gungen des Gemeinderates) 

­  Kantonale Denkmalschutzobjekte (basierend auf kantonalem Kulturgesetz und Verordnung 

zum Kulturgesetz) 

­  Kantonale Wanderwege (durch Bundesgesetz über die Fuss- und Wanderwege festgelegt) 

und historische Verkehrswege (basierend auf dem Inventar der historischen Verkehrswege 

der Schweiz IVS) 

­  Fruchtfolgeflächen (Richtplanbeschluss L3.1) 

­  Hochspannungsleitungen (Leitungsverordnung, Verordnung über nichtionisierende Strah-

lung). 

 

 

5.2 Bauzonenplan 

5.2.1 Bauzonenregime / -einteilung und Ergänzungen 

Das vorhandene Bauzonenregime wird wie bisher belassen und v.a. in den Zonenbestimmun-

gen punktuell ergänzt und präzisiert. Das Bauzonenregime ermöglicht örtlich differenzierte Ge-

staltungs-, Zweck- und Nutzungsbestimmungen und ergibt sich aus folgenden ortsplanerischen 

Überlegungen: 

 Die Zone Unterdorf UD umfasst den alten Dorfeil an der Unterdorfstrasse mit allerdings nur 

noch vereinzelt vorhandenen traditionellen Bauten der dörflichen Struktur (wie z.B. ehemali-
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ge Vielzweckbauten). Im klar begrenzten Schild zwischen der Bahnlinie, der Aare und der 

Aarestrasse finden sich auch einzelne Einfamilienhäuser und klassische Mehrfamilienhäu-

ser, so dass insgesamt ein heterogenes Siedlungsbild entstanden ist. Die Zone Unterdorf 

soll analog der bisherigen Dorfzone beibehalten werden, um einen typologisch sorgfältigen 

Umgang mit den bestehenden Bauten und um eine bauliche Entwicklung mit sorgfältig ein-

gepassten Volumen zu erreichen. 

­  Die Wohn- und Gewerbezone WG3 erstreckt sich im Wesentlichen entlang der kantonalen 

Hauptverkehrsachse K112 (Aarauerstrasse, Bruggerstrasse) und der kommunalen Bahn-

hofstrasse. Sie umfasst primär die an diese Strassen angrenzenden Bauten und die funktio-

nal zugehörigen Bauschilder. Die WG3 liegen in grösstenteils kleinteiligen Siedlungsstruktu-

ren, vereinzelt aber auch in rein gewerblich genutzten Bereichen. Sie weist entsprechend 

sehr unterschiedliche Gebäudetypologien und Nutzungen auf (reines Wohnen oder reines 

Gewerbe, gemischte Nutzungen). Vereinzelte publikumsorientierte Nutzungen finden sich im 

Bereich der Knoten Aarestrasse und Schulhausstrasse mit einer „leichten“ Zentrumsfunktion. 

Um den bestehenden Gewerbebetrieben eine angemessene Entwicklungsmöglichkeit zu 

geben, wird für die im Bauzonenplan bezeichneten Gebiete eine ergänzende Bestimmung in 

die BNO aufgenommen, wonach sich insbesondere rein gewerbliche genutzte Bauten und 

Aussenanlagen gut integrieren müssen. Unter dieser Voraussetzung entfällt die Begrenzung 

der Ausnützungsziffer. 

­  Die Wohnzonen W2 und W3 umfassen die primär dem Wohnen dienenden Gebiete an weit-

gehend ruhigen, grösstenteils auch flachen Lagen. Die beiden speziellen Wohnzonen 

Scheueracker WS und Birräcker W3B gehen aus früheren gesamtheitlichen Planungen her-

vor. Die Zone WS ist vollständig überbaut. Entsprechend soll die architektonische / aussen-

räumliche Qualität der Siedlung erhalten bzw. gesichert bleiben. Die Zone W3B bezweckt 

die Verwirklichung einer ortbaulich guten Siedlungsgestaltung mit hoher Wohnqualität. 

­  Die Gewerbezonen G entsprechen in ihren Abgrenzungen den bisherigen Zonen, die auch 

rein gewerblich genutzt werden (Areale AMAG, Suter INOX AG) und somit noch immer 

sachgerecht sind. Wie bisher sollen Wohnungen in untergeordnetem Masse zugelassen 

werden, reine Wohnnutzungen allerdings nicht zulässig sein. Eine besondere Herausforde-

rung bei der Schaffung von Wohnungen sind die Einhaltung der Lärmgrenzwerte und die 

Gestaltung eines genügend attraktiven Wohnumfeldes. In der Regel dürfte dies nur mit ge-

samtheitlichen Planungen realisierbar sein. 

­  Die Kurbauzonen KB wird bezüglich Abgrenzung und Zonenbestimmung belassen. Über den 

nördlichen, weitgehend überbauten Teil des bestehenden Kur- und Bädergebietes besteht 

ein rechtskräftiger Gestaltungsplan. Im südlichsten noch unüberbauten Teilbereich legt der 

Gestaltungsplan Residenzen die Überbauung für „Wohnen mit Service“ fest. Mit all diesen 

Festlegungen sollen die angedachten Optionen für die Erhaltung des Betriebes und für die 

zukünftige Entwicklung offen gehalten werden. Gleichzeitig muss weiterhin eine sorgfältige 

Einpassung um das kulturgeschichtlich wertvolle Ensemble und im landschaftlich heiklen 

Umfeld entlang der Aare gesichert werden. Dabei müssen die Ziele aus dem Inventar der 

schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) in die Interessenabwägung einfliessen. Die 

BNO enthält bereits eine entsprechende Zweckbestimmung in § 16 Abs. 1 BNO: 

­  Die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen OE umfassen diejenigen Nutzungen, die dem 

öffentlichen Interesse dienen. Im Zusammenschlussprojekt Schinznach-Bad Brugg wurde 

bereits angedacht, welche Bauten und Anlagen nach der Fusion welchen Zweck erfüllen sol-

len. Nach heutigem Kenntnisstand bleiben der Kindergarten und die Primarschule im künfti-

gen Ortsteil Schinznach-Bad. Die Verwaltung und das Bauamt werden vollständig in die 

Stadtverwaltung resp. den Werkdienst der Stadt Brugg integriert (in personeller Hinsicht). 

Der Werkhof bleibt jedoch als Aussenstandort bestehen. Das Kindergartenareal am Standort 

Kindergartenstrasse wurde bereits in der letzten Revision der Nutzungsplanung in die 

Wohnzone W2 umgezont. Ob der Standort beibehalten oder eine Integration ins Areal der 

Schulanlage vorgenommen wird, muss noch im Detail ausgelotet werden. Deshalb wird die 

Zonierung an der Kindergartenstrasse beibehalten. 
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­  Die Grünzone GR bleibt in ihrem Zweck, den zulässigen Nutzungen sowie den baulichen 

und umgebungsgestalterischen Einschränkungen erhalten. Sie ist für die betreffenden 

Waldabstandsbereiche, grössere Strassenböschungen und den freizeitlichen Gemüse- und 

Gartenbau weiterhin sachgerecht. 

 

Im Bauzonenplan ergänzt werden überlagernde Bestimmungen zur Aufwertung des Siedlungs- 

und Strassenraumes (vgl. 4.1.6; § 7 BNO), zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für 

rein gewerbliche Nutzungen in der Wohn- und Gewerbezone (vgl. 4.1.5; § 10 Abs. 3 BNO) und 

zur Ermöglichung raumplanerisch erwünschter Innenentwicklung mit mehr Wohneinheiten (vgl. 

§ 11 Abs. 4 BNO). 

 

 
Überlagernde Festlegungen und Anpassungen im Bauzonenplan 

 

Im Bauzonenplan wird folgende Umzonung vorgenommen: 

­  Die Teilparzelle Nr. 438 wird entsprechend der beabsichtigen Nutzungskonzeption im Zu-

sammenschlussprojekt Schinznach-Bad Brugg von der bisherigen Zone für öffentliche Bau-

ten und Anlagen OE (Areal Werkhofes Feuerwehrmagazin Schinznach-Bad) in die Wohn- 

und Gewerbezone WG3 umgezont. Teile dieses Areals werden bereits einem Gewerbebe-

trieb vermietet. 

 

Im Bauzonenplan wird zusätzlich folgendes Areal mit einer Gestaltungsplanpflicht festgelegt: 

­  Parzelle Nr. 363 in der Wohnzone W3B mit den Zielen in § 4 Abs. 4 BNO 

 

5.2.2 Anpassungen am Bauzonenrand 

Die bisher als Bauzonen ausgeschiedenen Flächen von Schinznach-Bad sind im kantonalen 

Richtplan als Siedlungsgebiet festgesetzt (Richtplanbeschluss S1.2/1.1). Der rechtskräftige Pe-

rimeter des Bauzonenplanes, der bisher die Abgrenzung zwischen Baugebiet und Kulturland 

festlegte, wurde entsprechend den rechtlichen und planerischen Erfordernissen sowie den be-

stehenden Nutzungen überprüft. Im Rahmen dieser Revision der Nutzungsplanung sind keine 

Ein- und Auszonungen vorgesehen. Die Bauzonengrenze am Rande des Siedlungsgebietes 

entspricht auch in der Detailabgrenzung dem bisherigen Verlauf und erfährt keine Veränderun-

gen. 
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5.2.3 Mehrwertabgabe 

Der Grosse Rat hat am 20. September 2016 die §§ 28 a bis h BauG betreffend Mehrwertabga-

be beschlossen. Diese Bestimmungen traten am 1. Mai 2017 in Kraft. In Schinznach-Bad sind 

keine grundsätzlichen Einzonungen von Bauland vorgesehen. Eine Mehrwertabgabepflicht 

ergibt sich für die im Abschnitt 5.2.1 erwähnte Umzonung von der Zone für öffentliche Bauten 

und Anlagen in die Wohn- und Gewerbezone WG3. Entsprechende konkrete Angaben über die 

Höhe der Abgaben müssen spätestens bis zur öffentlichen Auflage vorliegen (§ 28b BauG). 
 

In Schinznach-Bad soll folgende Bestimmung von § 28a Abs. 1 BauG zur Anwendung kommen: 

Die Grundeigentümerinnen und -eigentümer, deren Grundstücke in eine Bauzone eingezont 

werden, leisten eine Abgabe von 20 % des Mehrwerts. Der Einzonung gleichgestellt ist die Um-

zonung innerhalb Bauzonen, wenn das Grundstück vor der Umzonung in einer Zone liegt, in der 

das Bauen verboten oder nur für öffentliche Zwecke zugelassen ist. 

 

5.2.4 Quantifizierung Siedlungsentwicklung / Innenentwicklungspfad 

A. Bauzonengrösse / -reserven 
 

Das Siedlungsgebiet von Schinznach-Bad ist im kantonalen Richtplan festgesetzt. Gemäss Art. 

15 RPG umfassen Bauzonen Land, das dem voraussichtlichen Bedarf von 15 Jahren ent-

spricht. Die Zusammenstellung der kantonalen Prognosen und der verschiedenen Kapazitäts-

berechnungen ergibt folgendes: 

­  Die kantonalen Berechnungen gehen inklusive der innerhalb der Planungsphase realisierba-

ren Verdichtung von einer Kapazität der Bauzonen von ca. 1‘650 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern (E) aus. 

­  Die kantonale Prognose, welche dem Richtplan Aargau zu Grunde liegt, rechnet für das Jahr 

2030 mit rund 1‘300 Einwohnern bzw. für das Jahr 2040 (Richtplanhorizont) mit 1‘360 Ein-

wohnern. 

­  Die dieser Revision zu Grunde liegende realistische Quantifizierung des Einwohnerpotenzi-

als rechnet bis ins Jahr 2033 mit minimal 1‘444 Einwohnern und maximal 1‘529 Einwohnern. 

Diese Annahme beruht auf den Tatsachen, dass gestützt auf die Gespräche mit den Grund-

eigentümern unüberbauter Flächen nur rund die Hälfte innerhalb des Planungshorizontes 

von 15 Jahren zur Verfügung stehen dürfte und dass eine Verdichtung innerhalb überbauter 

Bauzonen in der Regel eher langsam stattfindet. Zu beachten ist auch, dass in bereits über-

bauten Gebieten mit heute relativ hoher Dichte in der Regel eine „Entvölkerung“ stattfindet. 

In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass eine markante Steigerung der Einwohnerzahl 

nur dann erfolgt, wenn eine grössere Überbauung realisiert wird. 
 

Die Bauzonenreserven in Schinznach-Bad betragen in der Wohn- und Mischzone insgesamt 

4.28 ha, in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen 0.38 ha und in der Spezialzone (Kur-

bauzone KB) 6.01 ha. 
 

Innerhalb der Wohn- und Mischzonen besteht gemäss aktuellem Bauzonenplanentwurf eine 

Reserve von insgesamt 4.28 ha. Rein rechnerisch sind die Wohn- und Mischzonenreserven um 

rund 80 bis 200 Einwohner zu gross. Allerdings befinden sich die vorhandenen unüberbauten 

Flächen innerhalb des kompakten Siedlungsgebietes mit klaren Abgrenzungen gegenüber 

Wald- und Flussräumen. Gemäss aktuellem Stand der Überbauung gelten alle unüberbauten 

Flächen als baureif mit Ausnahme der rund 1.25 ha umfassenden W3B im Gebiet Birräcker. 

Dieses Areal im Birräcker ging aus einer früheren Sondernutzungsplanung hervor (die in der 

Zwischenzeit aufgehoben und in die Nutzungsplanung überführt wurde) und ist seit der letzten 

Revision der Nutzungsplanung mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Das Areal ist an Stras-

sen und Werkleitungen angeschlossen. Ohne Gestaltungsplan könnte also direkt ein Bauge-

such eingereicht werden. Die Nähe zum Zentrum Brugg und die geringe Fusswegdistanz zum 
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Bahnhof Schinznach-Bad von nur rund 300 m sprechen dafür, das Areal in der Bauzone zu be-

lassen. Auch alle anderen Reserven sollen weiterhin als Bauzonen ausgeschieden bleiben. 

Einzelne Areale der ausgewiesenen Reserven unmittelbar an der Aarauerstrasse eignen sich 

schliesslich auch eher für gewerbliche Nutzungen. 

 

Die aktuell ausgeschiedenen Gewerbezonen gelten als vollständig überbaut. 

 

In den Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen OE sind noch 0.38 ha unüberbaute Bauzonen 

vorhanden. Diese befinden sich bei der Schulanlage unmittelbar neben den zusammengefass-

ten öffentlichen Nutzungen. 

 

Die Kurbauzone KB umfasst insgesamt 6.01 ha unüberbaute Flächen. Mit dieser Reserve sol-

len die angedachten Optionen für die Erhaltung des Betriebes und für die zukünftige Entwick-

lung offen gehalten werden. Trotz der Grösse und der noch nicht allzu konkreten Nutzungsab-

sichten (vgl. Abschnitt 4.1.5) ist es von hohem öffentlichem Interesse, diese Fläche in der Kur-

bauzone zu belassen. Aktuell werden weite Teile der unüberbauten Kurbauzone als Pitch & 

Putt Anlage genutzt. Das Bad Schinznach trägt wesentlich zur Identität der Gemeinde bei, ist 

weit über die Region hinaus bekannt und soll sich bedarfsgerecht entwickeln können. Insbe-

sondere muss innert kürzester Zeit auf Veränderungen in der Branche reagiert werden können. 

Die Grösse der Kurbauzone wird deshalb belassen. 

 

B. Quantifizierung Einwohnerpotenzial 

 

Gemäss Richtplanbeschluss S1.2/2.1 zeigen die Gemeinden die Schritte auf, wie bis 2040 die 

Mindestdichten erreicht werden. Sie gestalten ihre Nutzungsplanung und die Erschliessungs-

programme so, dass in den Wohn- und Mischzonen im Richtplanhorizont bis 2040 die vorgege-

benen Mindestdichten erreicht werden können. In Schinznach-Bad ist die vorgegebene Min-

destdichte bereits erreicht. Gemeinden, in welchen die Mindestdichte gemäss Ziffer 2.1 erreicht 

ist, ermitteln im Rahmen der Nutzungsplanung die für eine weitere Erhöhung der Dichte bevor-

zugten Wohn- und Mischzonen und weisen die entsprechenden Potenziale sowie die damit 

verbundene, zusätzliche Verdichtung aus. Sie sorgen in der Nutzungsplanung und mit ergän-

zenden Massnahmen verbindlich für die Umsetzung (Richtplanbeschluss S1.2/2.1). 

 

Im Handlungsprogramm Innenentwicklung (Abschnitt 4.1) finden sich entsprechende Angaben 

zur Quantifizierung, Mobilisierung / Qualitätssicherung und zeitlichen Realisierung. Insgesamt 

umfasst die planerische Umsetzung der inneren Siedlungsentwicklung ein breites Spektrum, 

das je nach Aufgabenstellung gezielt angewendet werden muss. In Frage kommen folgende 

Aspekte: 

 Grundeigentümer können auf vorhandene Reserven und auf vorhandenes inneres Entwick-

lungspotenzial sensibilisiert werden (z.B. in Gesprächen, die im Rahmen dieser Revision be-

reits stattgefunden haben). 

 Im Handlungsprogramm Innenentwicklung wurden diverse Gebiete bezeichnet, wo eine ge-

samthafte Entwicklung grösserer Areale für Wohnen oder Gewerbe erforderlich ist. 

 Von Seiten der Gemeinde können parzellenübergreifende, gebietsweise Planungen lanciert 

werden (z.B. durch Bauverwaltung bei Anfragen zu konkreten Bauvorhaben, wodurch ko-

operative Planungen ausgelöst werden). 

 Die Planungsabsichten können mittels geeigneter Planungsinstrumente durchgesetzt wer-

den (z.B. kann vom Gemeinderat direkt gestützt auf § 21 BauG ein Gestaltungsplan verlangt 

bzw. erarbeitet werden, wenn ein wesentliches öffentliches Interesse besteht). 

 Bauwillige, Projektverfasser, Investoren können bei Bauvorhaben beraten werden (z.B. kann 

dies durch die Bauverwaltung oder durch externe Fachleute geschehen, in dem wertvolle 

Hinweise für die Projektierung gegeben werden). 
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Zusammenfassend werden bezüglich Förderung der inneren Siedlungsentwicklung (§ 13 Abs. 

2
bis

 BauG) verschiedene Anreize und Massnahmen zur massvolleren Verdichtung geschaffen: 
 

§ Thema Massnahmen 

 Bauzonenplan / 

BNO 

- Bezeichnung der Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht; Kurbauzone KB, AMAG-

Areal in WG3, Areale Birräcker in W3B. 

- Überlagernde Bestimmung zur möglichen dichteren Bauweise im W2-Schild 

zwischen der Schulstrasse und der Bodenackerstrasse (§ 11 Abs. 4 BNO). 

- Bei guter Integration gewerblicher Nutzungen in Zone WG3 Möglichkeit auf-

genommen, dass hier keine Ausnützungsziffer gilt (§ 10 Abs. 2 / 3 BNO). 

4 Gestaltungsplan-

pflicht 

- Gestaltungsplanpflicht für Areale Kurbauzone KB, AMAG-Areal in WG3, 

Areale Birräcker in W3B 

- Möglichkeit für Gemeinderat, nach den definierten Kriterien das Vorliegen ei-

nes Gestaltungsplanes verlangen zu können. In Frage kommen v.a. die im 

Handlungsprogramm Innenentwicklung bezeichneten Gebiete, wo eine ge-

samtheitliche Planung nötig ist 

5 Kommunale 

Richtpläne 

- Weiterhin Verankerung von kommunalen Richtplänen, welche die erwünschte 

räumliche Entwicklung in einzelnen Gebieten aufzeigen können. 

7 Aufwertung Sied-

lungs- und Stras-

senraum 

- Aus der Projektstudie „Aufwertung des Siedlungs- und Strassenraumes 

K112“ können allenfalls Gebiete hervorgehen, wo raumbildende Strukturen 

mit städtebaulich integriertem Lärmschutz eine zusätzliche Innenentwicklung 

auslösen. 

8 Ausnützungszif-

fer 

- Die Ausnützungsziffer bleibt im bisherigen Umfang bestehen. Die bestehen-

den Masse erscheinen im örtlichen Kontext weiterhin richtig. Weiterhin nicht 

anrechenbar sind Räume in Unter-, Dach- und Attikageschossen. 

8 Höhenmasse - Infolge der neuen Definitionen aus dem harmonisierten Baurecht besteht für 

die Anordnung der Geschosse (v.a. im EG) mehr Spielraum. 

34 Grenz- und Ge-

bäudeabstand 

- Möglichkeit zur Reduktion Gebäudeabstand gegenüber bestehenden Bauten, 

welche den Grenzabstand unterschreiten. 

36 Arealüberbauung - Beibehaltung minimale Landfläche von 2‘000 m
2
 und der möglichen Erhö-

hung der Ausnützungsziffer um 15 %. 

- Ermöglichung zusätzliches Vollgeschoss in den Wohnzonen, aber ohne zu-

sätzliches Attika- oder Dachgeschoss. 

 

5.2.5 Qualitative Aspekte der Siedlungsentwicklung / -gestaltung 

Förderung innere Siedlungsentwicklung und Siedlungsqualität 

(§ 13 Abs. 2
bis

 BauG, § 4 Abs. 1 BauV) 
 

In der neuen Bau- und Nutzungsordnung BNO werden verschiedene Bestimmungen aufge-

nommen, die eine qualitative innere Siedlungsentwicklung sicherstellen: 

 Möglichkeit, einen Gestaltungsplan zu verlangen bei parzellenübergreifenden Erschliessun-

gen und Überbauungen, die zu einer besseren Gesamtlösung beitragen (§ 4 Abs. 6 BNO). 

 Angestrebte Aufwertung des Siedlungs- und Strassenraumes entlang der K112 mit Formu-

lierung der qualitativen Ziele und den Möglichkeiten der Umsetzung in einem kommunalen 

Richtplan oder einem Gestaltungsplan (§ 7 BNO). 

 Beibehaltung erhöhter Einpassungsbestimmungen in der Zone Unterdorf (§ 9 BNO). 

 Anforderungen bzgl. Einpassung gewerblicher Nutzungen in bestehende Siedlungsstruktu-

ren in der Zonen WG3 (§ 10 Abs. 2 BNO). 

 Beibehaltung der Qualitätsvorgaben in der Wohnzone Scheueracker WS (§ 12 BNO) und in 

der Wohnzone Birräcker W3B (§ 13 BNO). 

 In den Gewerbezonen der Situation Rechnung tragende Einpassungsbestimmungen im 

strassenräumlichen Umfeld (§ 14 Abs. 4 BNO). 

 Beibehaltung erhöhter Einpassungsbestimmungen in gesamter Kurbauzone (§ 16 BNO). 
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 Erweiterte Bewilligungspflicht in der Zone Unterdorf / in der Kurbauzone (§ 47 Abs. 3 BNO). 

 Qualitative Bestimmung zur Dachgestaltung und der Möglichkeit, Dachaufbauten bei ein-

wandfreier Gestaltung bis zur Hälfte der Fassadenlänge zuzulassen (§ 48 BNO). 

 Qualitätssichernde, konkretisierende Anordnung und Gestaltung von Veloabstellplätzen / 

Kinderwagen (§ 44 BNO) und von Parkfeldern (§ 43 BNO). 

 Präzisierende qualitätssichernde Anordnung und Gestaltung von Spielplätzen und gemein-

schaftlichen Aufenthaltsflächen (§ 45 BNO). 

 Präzisierte Vorgaben zur Aussenraumgestaltung bezüglich der Masse von Terrainverände-

rungen und der Gestaltung (§ 49 BNO). 

 

5.2.6 Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung 

(§ 13 Abs. 2
bis

 BauG, § 15 Abs. 3 BauG, § 4 Abs. 2 BauV) 

Die verkehrlichen Grundlagen sind im Abschnitt 3.2.2 zusammengefasst. Daraus lässt sich be-

züglich Abstimmung Siedlungs- und Verkehrsentwicklung folgendes aussagen: 

 Um die noch unüberbauten Bauzonen überbauen und die voraussichtliche Bevölkerungs-

entwicklung aufnehmen zu können, müssen keine weiteren Strassen erstellt werden. 

 Je nach Entwicklung der Nutzungen auf dem Areal der Bad Schinznach AG besteht von Sei-

ten der Gemeinde das Bedürfnis, dieses von Norden zu erschliessen und entsprechend die 

Bahnhofstrasse nur so weit zu belasten, als dies für Bewohner und Nutzer an dieser Strasse 

sowie für den Zugang zum Bahnhof nötig ist. 

 Die vorhandenen Kantonsstrassen weisen zwar noch genügend Kapazitäten auf, um den 

Verkehr aus der angestrebten Bevölkerungsentwicklung aufnehmen zu können. Allerdings 

nimmt die Belastung der Hauptverkehrsachsen eher zu. 

 Zukünftige Auswirkungen aus den übergeordneten Strassenplanungen sind noch nicht voll-

ends bekannt. Diese dürfen allerdings keine allzu negativen Auswirkungen auf die Entwick-

lung von Schinznach-Bad haben. 

 Die Aarauer- / Bruggerstrasse K112 wirkt im Verhältnis zu den vorhandenen Siedlungsstruk-

turen sehr „mächtig“. Die Trennwirkung dieser Kantonsstrasse  ist dementsprechend hoch. 

Für die K112 stehen bis ca. 2022 / 2024 Sanierungen an. Im Hinblick darauf sollen die funk-

tionalen Anforderungen für alle Verkehrsteilnehmer und Qualitätsvorgaben für die Strassen-

raumgestaltung entwickelt werden. 

­  Das vorhandene OeV-Angebot um den Bahnhof und im Kurgebiet muss mindestens erhalten 

bleiben. Für die weniger gut an den öffentlichen Verkehr angebundenen Quartiere soll lau-

fend geprüft werden, ob diese bei veränderten oder neuen Buslinienführungen besser ein-

bezogen werden können. Insgesamt soll die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr so-

weit gefördert und optimiert werden, dass dessen Benutzung gesteigert und attraktiver ge-

staltet werden kann. 

­  Das übergeordnete Radwegnetz ist in Schinznach-Bad fertig ausgebaut. Es verläuft entlang 

der Kantonsstrassen: Brugger- / Aarauerstrasse, der Scherzerstrasse und der Aarestrasse. 

Besondere Beachtung ist der sicheren und genügend komfortablen Radwegnetzführung in-

klusive der Übergänge zu schenken. Es besteht ein dichtes Netz an kantonalen Wanderwe-

gen. Zusammen mit den gemeindeinternen Wegen besteht ein engmaschiges Fuss- und 

Radwegnetz. Bei künftigen Sanierungen der Aarauer- / Bruggerstrasse ist besonders auf si-

chere und genügend attraktive Fusswege zu achten. 

­  Mit Ausnahme des Aquarenas der Bad Schinznach AG bestehen innerhalb der Gemeinde 

keine Nutzungen mit übermässigem Verkehrsaufkommen.  

 

Aus der verkehrlichen Betrachtung flossen folgende planerischen Massnahmen in die BNO ein: 

 Differenzierte Zulassung von Verkaufsnutzungen je Zone (Umsetzung Richtplanbeschluss 

S3.1/1.1): In Schinznach-Bad werden Verkaufsgeschäfte auf die Grösse eines Dorfladens 

ausgerichtet, wodurch in der Wohn- und Gewerbezone WG3 max. 300 m
2
 Nettoladenfläche 
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pro Gebäude zugelassen werden. In der Zone Unterdorf und den Wohnzonen sind reduzier-

te Flächen für kleinere Nettoladenflächen festgelegt. In der Gewerbezone und in der Kur-

bauzone sind keine Verkaufsgeschäfte zugelassen. 

 Rechtliche Grundlage, um ab 10 Parkfeldern aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Im-

missionsschutzes oder Freiraumgestaltung eine unterirdische Parkierung verlangen zu kön-

nen (§ 43 Abs. 3 BNO). 

 

 

5.3 Spezialthemen 

5.3.1 Umsetzung Gefahrenkarte Hochwasser 

Die Gemeinde Schinznach-Bad liegt im Bearbeitungsperimeter der Gefahrenkarte Hochwasser 

Aare Aarau - Brugg mit den Seitenbächen der Aare, welche vom November 2011 stammt. Ge-

stützt auf diese Grundlagen müssen im Bauzonenplan die Hochwassergefahrenzonen ausge-

schieden werden. Die Basis dafür bilden die Schutzdefizit- und die Fliesstiefenkarten (HQ100). 

In Schinznach-Bad bestehen beim Leuenbächlein an der südlichen Gemeindegrenze und im 

Kurgebiet Schutzdefizite. Die Fliesstiefen betragen beim Leuenbächlein maximal 25 cm (grüne 

Fläche). In der Kuranlage werden Fliesstiefen von mehr als 2 m erreicht, dies vor allem im Be-

reich des künstlich angelegten Badkanals. 
 

 

 
 

 
Fliesstiefenkarte HQ100: Kuranlage Fliessteifenkarte HQ100: Leuenbächlein 

 

Je nach vorhandenen Fliesstiefen wird die Hochwassergefahrenzone 1, 2 oder 3 ausgeschie-

den. Diejenigen Gebiete ausserhalb der ausgewiesenen Schutzdefizite, in denen gemäss Ge-

fahrenkarte eine geringere Gefährdung besteht, werden im Bauzonenplan mit einer Restge-

fährdung bezeichnet (vgl. nachfolgende Themenkarte). In der Bau- und Nutzungsordnung wer-

den die zugehörigen Bestimmungen zu den Hochwassergefahrenzonen sowie zu den Flächen 

mit Restgefährdung formuliert. 
 

Ausserhalb der Bauzonen enthält die BNO eine Bestimmung zu den hochwassergefährdeten 

Gebieten, welche die Untersuchungsgebiete der Gefahrenkarte Hochwasser umfasst. 
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Umsetzung Gefahrenkarte Hochwasser 

 

5.3.2 Gewässerräume 

Der revidierte § 127 BauG trat innerhalb der Bauzonen am 1. Mai 2016 und ausserhalb der 

Bauzonen auf den 1. Januar 2017 in Kraft. § 127 Abs. 1 BauG legt folgende Breiten für die 

Uferstreifen fest:  

a) 15 m bei der Aare 

b) 6 m bei Fliessgewässern innerhalb der Bauzonen mit einer Gerinnesohle von weniger als 2 

m Breite; bei Fliessgewässern ausserhalb Bauzonen mit einer Gerinnesohle von weniger als 

2 m beträgt der Gewässerraum 11 m und der Mindestabstand für Bauten und Anlagen zum 

Rand der Gerinnesohle 6 m 

c) 6 m bei eingedolten Gewässern 
 

Im Übrigen legt der Regierungsrat in einer behördenverbindlichen Gewässerraumkarte den 

Raumbedarf der Fliessgewässer aufgrund ihrer Ökomorphologie nach Massgabe der Gewäs-

serschutzgesetzgebung des Bundes fest (§ 127 Abs. 3 BauG).  

 

In Schinznach-Bad gilt der im § 127 Abs. 1 BauG festgelegte Gewässerraum von 15 m für die 

Aare. Dieser wird im Bauzonen- und Kulturlandplan ausserhalb der Waldflächen ausgewiesen 

und in der BNO erwähnt. Gemäss der Fachkarte Gewässerraum (vgl. AGIS) muss für keines 

der Gewässer eine räumliche Überlagerung des Gewässerraumes festgelegt werden. Zusätz-

lich wird im Bauzonen- und Kulturlandplan dargestellt, wo die Bestimmungen zum Gewässer-

raum zur Anwendung kommen. Für den Badkanal wird ein entsprechendes Symbol dargestellt. 

Das Leuenbächlein wird mit einer Gewässerraumschraffur überlagert und somit auf die ent-

sprechende Bestimmung in der Bau- und Nutzungsordnung BNO verwiesen. 
 

Die extensive Gestaltung und Bewirtschaftung der Gewässerraumzonen ist in Art. 41c. GSchV 

geregelt, wobei folgende wichtigsten Bestimmungen gelten: 

 Im Gewässerraum dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anla-

gen wie Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brücken erstellt werden. Sofern keine 

überwiegenden Interessen entgegenstehen, kann die Behörde ausserdem die Erstellung fol-

gender Anlagen bewilligen: 

a. zonenkonforme Anlagen in dicht überbauten Gebieten; 

b. land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kieswege mit einem Abstand von mindestens 3 m 

von der Uferlinie des Gewässers, wenn topografisch beschränkte Platzverhältnisse vorlie-

gen; 

c. standortgebundene Teile von Anlagen, die der Wasserentnahme oder -einleitung dienen. 
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 Im Gewässerraum dürfen keine Dünger und Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Ein-

zelstockbehandlungen von Problempflanzen sind ausserhalb eines 3 m breiten Streifens ent-

lang des Gewässers zulässig, sofern diese nicht mit einem angemessenen Aufwand mecha-

nisch bekämpft werden können. 

 

 

5.4 Bau- und Nutzungsordnung BNO 

Die Bau- und Nutzungsordnung BNO umfasst wie bisher das gesamte kommunale Bau- und 

Planungsrecht. Der Aufbau entspricht weiterhin der kantonalen Muster-BNO. Neben der Um-

stellung auf das harmonisierte Baurecht werden v.a. in folgenden Aspekten Anpassungen vor-

genommen: 

 Aktuelle Bedürfnisse und Ziele sowie Erfahrungen in der Anwendung 

 Umsetzung der neuen Themenbereiche in Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung 

nach Innen sowie der Abstimmung Siedlung und Verkehr 

 Integration der übergeordneten Vorgaben des Hochwasserschutzes, der Gewässerräume 

und der Verkaufsnutzungen 

 Integration der übergeordneten Vorgaben des Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Er-

gebnisse der aktualisierten Schutzzonen und -objekte 

 aktualisierte kantonale Muster Bau- und Nutzungsordnung M-BNO. 
 

Die wichtigsten materiellen Änderungen beinhalten in den jeweiligen Bestimmungen folgendes: 
 

§§ Thema Erläuterungen 

3 Planungs- 

grundsätze 

- Ergänzungen infolge Erkenntnissen aus dem räumlichen Entwicklungskon-

zept vorgenommen; Zweck der angestrebten Aufwertung K112, Verknüp-

fung der angestrebten Bevölkerungsentwicklung mit Qualitäten, Abstim-

mung Siedlung mit dem Verkehr, Hervorhebung / Präzisierung des Erhalts 

der gewerblichen Nutzungen, Interaktion Aareraum / Siedlungsgebiet bei 

den Kuranlagen. 

4 Gestaltungsplan-

pflicht 

- Aufhebung Erschliessungsplanpflicht im bisherigen Abs. 4; die Fläche an 

der Strassackerstrasse ist zwischenzeitlich als Arealüberbauung überbaut. 

- Wohnzone W3B mit einer „reinen“ Gestaltungsplanpflicht belegt; es ist kein 

Projekt im Grundbuch angemerkt, wie dies bisher in BNO erwähnt war. 

- Weiterhin mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt sind die gesamte Kur-

bauzone KB (für Teile bestehen bereits Gestaltungspläne) und die Wohn- 

und Gewerbezone WG3 der AMAG südlich der Aarestrasse. Die beträchtli-

che Grösse und gesamtheitlich nötige Planungen rechtfertigen die Beibe-

haltung der Gestaltungsplanpflicht. 

- Generell soll zur Förderung der inneren Siedlungsentwicklung ein Gestal-

tungsplan für die Koordination parzellenübergreifender Planungen, die eine 

bessere Gesamtlösung bewirken, verlangt werden können. Solche mögli-

chen Flächen sind im Handlungsprogramm Innenentwicklung mit „gesamt-

heitliche Entwicklung“ bezeichnet. 

5 Komm. Richtpläne - Einzelne Präzisierungen bzgl. Zuständigkeit (Gemeinderat) und Abgren-

zung v.a. gegenüber kantonalem Richtplan (kommunal). 

6 Inventare / 

Grundlagenpläne 

- Hinweis auf aktuelle Inventare und Grundlagenpläne, welche bei der Beur-

teilung von Baugesuchen beizuziehen sind. 

7 Aufwertung des 

Siedlungs- und 

Strassenraumes 

- Gestützt auf die Überlegungen im Abschnitt 4.1.6 / den Möglichkeiten des 

kantonalen Richtplanes soll eine gesamtheitlich geplante Aufwertung des 

Strassenraumes der K112 und der funktional zugehörigen Bautiefen initiiert 

werden, wofür die materiellen Ziele und die nötige Umsetzung definiert sind. 
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§§ Thema Erläuterungen 

8 Bauzonen 

Grundmasse 

- Vollgeschosszahl beibehalten. Durch die Einführung der IVHB ergeben sich 

in der Definition der Untergeschosse (Hinausragen im Mittel nicht mehr als 80 

cm; § 23 BauV) und der Vollgeschosse (Höhe im Durchschnitt 3.2 m;  

§ 22 Abs. 2 BauV) grössere Höhen. 

- Anstelle „Gebäudehöhe“ neue „Gesamthöhe“ gemäss harmonisiertem Recht 

eingeführt, um die baulichen Volumen nach oben zu begrenzen. Die Gesamt-

höhe bezieht die Volumen aller Dachformen mit ein. Das Mass der Gesamt-

höhe ist so festgelegt und definiert, dass über den Vollgeschossen noch eine 

angemessene Attika- und Dachgeschosshöhe möglich ist. 

- Beibehaltung der Ausnützungsziffer inklusive ihrer Masse und Nichtanrech-

nung von Unter-, Attika- und Dachgeschossen. Der Nutzungsbonus für ver-

glaste Balkone, Sitzplätze und Wintergärten ist in § 31 BNO definiert. Im Üb-

rigen ist die Ausnützungsziffer abschliessend in § 33 BauV definiert. 

- Beibehaltung der kleinen und grossen Grenzabstände. 

- In der Zone Unterdorf werden die Grundmasse weiterhin vom Gemeinderat 

festgelegt, wobei wie bisher bei Neubauten von einem Richtwert von 2 Voll-

geschossen auszugehen ist. 

- In der Gewerbezone G werden die Grundmasse weiterhin vom Gemeinderat 

festgelegt, wobei in der Regelbauweise höchstens von der Gesamthöhe der 

umliegenden WG3 auszugehen ist und höhere Bauten einen Gestaltungsplan 

erforderlich machen. 

9 Zone Unterdorf 

UD 

- Zweck der Zone mit qualitativer Entwicklung ergänzt und bezüglich der Ein-

passung auf örtlich vorhandene Unterschiede verwiesen. 

- Zulässige Nutzungen entsprechen im Grundsatz der Zone WG, wobei hier bis 

200 m
2
 Nettoladenfläche pro Gebäude zugelassen werden, was im örtlichen 

Kontext noch vertretbar ist 

- Belichtungsmöglichkeiten mittels Dachaufbauten von 1/3 auf 1/2 angehoben. 

- Ergänzende Bestimmungen für Einpassung von Anlagen zur Energiegewin-

nung (Indach-Lösungen). 

- Erweiterung Bewilligungsplicht gemäss kantonalem Recht, um aus ortsbildge-

stalterischen Gründen Einfluss nehmen zu können (vgl. § 47 Abs. 3 BNO). 

10 Wohn- und 

Gewerbezone 

WG3 

- Verkaufsgeschäfte bis max. 300 m
2
 festgelegt, Ziel gemischte Nutzungsstruk-

turen entlang Hauptverkehrsachsen. 

- Neue Bestimmung aufgenommen, damit gewerblich genutzte Bauten sich gut 

in die Siedlungsstruktur einfügen müssen und bei guter Einpassung eine Be-

freiung von der Einhaltung einer Ausnützungsziffer möglich ist.  

11 Wohnzonen 

W2 / W3 

- Verkaufsgeschäfte bis max. 100 m
2
 festgelegt, die aber keine erheblich grös-

seren Auswirkungen als aus dem Wohnen verursachen dürfen (Bestimmung 

wurde wegen neuem Richtplankapitel Verkaufsnutzungen und angepasster 

Definition „nicht störendes Gewerbe“ nötig). 

- In W3, WS und W3B werden neben Mehrfamilienhäusern auch andere Ge-

bäudetypologien für dichtere Wohnbauformen zugelassen.  

- Mit dem Begriff „grössere Um- und Neubauten“ ist eine Grössenordnung von 

herkömmlichen Hauptbauten bzw. Reihenhäusern gemeint. 

- Möglichkeiten zur Anhebung der Ausnützungsziffer von 0.4 auf 0.5 zwischen 

Schulstrasse und Bodenackerstrasse bei zusätzlichen Wohneinheiten und 

der verlangten guten Einordnung. 

12 Wohnzone 

Scheueracker 

WS 

- Beibehaltung der speziellen Wohnzone mit dem Ziel der Sicherung der ge-

samtheitlichen Konzeption. 

- Passus "wesentliche Umgestaltungen und das Quartierbild verändernde 

Neubauten"; Grössenordnung herkömmliche Hauptbauten / Reihenhäuser. 

- Umformulierung, ab wann ein Gestaltungsplan nötig ist; „Wesentliche Umge-

staltungen und das Quartierbild veränderte“ Neubauten. 

13 Wohnzone 

Birräcker 

W3B 

- Beibehaltung der speziellen Wohnzone mit dem Ziel der Sicherung der ge-

samtheitlichen Konzeption, allerdings ist neu zwingend ein Gestaltungsplan 

Pflicht bei Neuüberbauungen unüberbauter Flächen. 
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§§ Thema Erläuterungen 

14 Gewerbezone 

G 

- Nutzungen sind wie bisher definiert. Verkaufsnutzungen sind nicht zugelassen. 

- Beibehaltung Grünflächenziffer von 0.15, wobei sich die Definition nach kanto-

nalem Recht richtet. 

- Örtlich spezifische Anforderungen bzgl. Einpassung ins strassenräumliche Um-

feld definiert. 

16 Kurbauzone 

KB 

- Weitgehende Beibehaltung der bisherigen Zonenbestimmungen. 

- Neu ist in jedem Fall für die noch vorhandenen Areale ein Gestaltungsplan 

Pflicht (bisher lediglich Sondernutzungsplanungspflicht). 

- Neu hat die Erschliessung grundsätzlich von Norden zu erfolgen. Über die 

Bahnhofstrasse kann nur noch das Areal des Gestaltungsplanes Residenzen 

angeschlossen werden. 

17 Grünzone - Beibehaltung der Zonenbestimmungen. 

18 Landwirt-

schaftszone 

- Anpassungen an aktuelle Muster BNO des Kantons. 

19 Naturschutzzo-

ne Wald 

- Naturschutzzonen Wald wie bisher tabellarisch zusammengefasst und mit ak-

tueller Muster-Vorlage der kantonalen Abteilung Wald ergänzt. 

20 Naturschutz-

zone 

- Auf aktualisierte Inventarisierung und konkrete Zone zwischen Aare und Si-

ckerkanal abgestimmte Schutzbestimmungen. 

21 Uferschutzzone - In Ergänzung zu den neuen Gewässerräume beibehaltene Uferschutzzone ent-

lang der Aare. 

22 „Aquatisches 

System“ 

- Beibehaltung der Zonenbestimmungen unter dem Autobahnviadukt innerhalb 

der grossflächigen Auenwaldgebiete. 

23 Hochwasser-

schutz 

- Gestützt auf die nötige Umsetzung der Gefahrenkarte „Aare Aarau - Brugg mit 

den Seitenbächen der Aare“ neu aufgenommene Bestimmung inklusive der Be-

rücksichtigung des Oberflächenabflusses 

24 Hochwasserge-

fährdete Gebie-

te 

- Neu aufgenommene Bestimmung, welche sich auf die untersuchten Gebiete 

der Gefahrenkarte Hochwasser ausserhalb der Bauzonen beziehen. 

25 Gewässerräu-

me 

- Umsetzung der Gewässerräume basierend auf zwischenzeitlich aufgehobenen  

§ 127 BauG und den Vorgaben der GSchV. Örtliche Hinweise auf Gewässer-

räume entlang der Aare und des seitlichen Fliessgewässers. 

- Verweis, dass innerhalb der Gewässerräume sich die zulässigen Nutzungen 

nach den bundes- und kantonalrechtlichen Bestimmungen richten. 

26 Naturobjekte - Auf aktualisierte Inventarisierung und konkrete Objekte abgestimmte Schutzbe-

stimmungen. 

27 Gebäude mit 

Substanzschutz  

- Präzisierung des möglichen Schutzinhaltes mit Grundstruktur, Fassadengliede-

rung und wertvoller Oberfläche (der dann im Einzelfall im Rahmen des Bauge-

suchverfahrens anhand einer Zustandsanalyse festgelegt werden muss) 

- Gegenüber den Zonenbestimmungen Baubewilligungspflicht auf bauliche Än-

derungen im Innern ausgedehnt, um so allfällige Veränderungen von wichtigen 

Bauteilen im Vergleich mit dem Schutzziel beurteilen zu können 

28 Kulturobjekte - Bezeichnung der konkret geschützten Arten von Kulturobjekten; Brunnen, 

Hohlwege, Steinbrücke, Quellfassung. 

29 Kuranlagezone - Beibehaltung als weitere Zone gemäss Art. 18 RPG, die als Golfplatz genutzt 

wird und im Umfeld des Kurgebietes der Freizeit und Erholung dient. 

- Definition eines Anteils von 10 % der Gesamtfläche als hochwertige ökologi-

sche Lebensräume. Die Fläche beruht auf der Inventarisierung der extensiv 

bewirtschafteten Areale und soll eine Flexibilität in der Nutzung / Pflege ermög-

lichen. 

30 Lagerzone 

Gärtnerei 

- Beibehaltung der Zonenbestimmungen für die Lagerzone Gärtnerei, jedoch 

Streichung der an dieser Lage raumplanerisch unzulässigen Nutzung als Ab-

stellplatz von Mulden. 
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31 Ausnützungs-

ziffer 

- Beibehaltung der Nichtanrechnung der Unter-, Attika- und Dachgeschosse an 

die Ausnützungsziffer. 

- Beibehaltung Nutzungsbonus für verglaste Balkone, Sitzplätze und Wintergar-

ten (Begrifflichkeiten an kantonales Recht angepasst). 

- Neu Sicherstellung einer haushälterischen Bodennutzung, in dem bei Bauvor-

haben mit erheblicher Unternutzung ein Nachweis erbracht werden muss, wie 

eine zonengemässe Überbauung später noch möglich ist. 

32 Gewerbe - Anpassung Begriffe „nicht störend“ und „mässig störend“ an kantonalen Mus-

ter-BNO. 

33 Verkaufsflä-

chen 

- Rechtliche Grundlage für die Berechnung der Nettoladenfläche gestützt auf die 

in der BauV verbindlich erklärte VSS-Norm SN 640‘281. 

34 Grenz- u. Ge-

bäudeabstände 

- Möglichkeit zur Reduktion Gebäudeabstand gegenüber bestehenden Bauten 

mit zu geringem Grenzabstand, damit solche Bauten nicht verdichtungshem-

mend wirken können. 

35 Strassenab-

stand 

- Gestützt auf aktuellen § 111 BauG von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die 

Abstände gegenüber Gemeindestrassen für Stützmauern, Böschungen und 

Parkfelder abweichend zu regeln. 

36 Arealüberbau-

ung 

- Die minimale Landfläche wird wie bisher bei 2‘000 m
2
 belassen. Auch der Aus-

nützungsbonus bleibt bei 15 %, wobei der Gemeinderat wie bisher im Rahmen 

der Voranfrage den Ausnützungszuschlag festlegt. 

- Neu kann in den Wohnzonen ein zusätzliches Vollgeschoss zugelassen wer-

den, aber ohne zusätzliche Attika- oder Dachgeschosse. 

41 Raummasse - Fläche von Dachflächenfenstern müssen neu mindestens 1/15 der anrechen-

baren Geschossfläche betragen (bisher 1/10), da so eine direktere Sonnenein-

strahlung möglich ist. 

43 Anordnung 

Parkfelder 

- Hinweise auf Berechnungsgrundlage für den Bedarf an Parkfeldern, da diese 

Grundlage in der Regel nicht geläufig ist (VSS-Norm 640‘281). 

- Möglichkeit der Plafonierung der Richtwerte, soweit dies die kantonale Gesetz-

gebung oder ein Kommunaler Gesamtplan Verkehr zulassen. 

- Qualitätssichernde Anordnung von Parkierungsanlagen verlangt (bzgl. Frei-

räume). 

- Ab 10 Parkfeldern kann insbesondere bei Überbauungen mit hoher baulicher 

Dichte (in der Regel ab einer AZ von rund 0.5) eine unterirdische Parkierung 

verlangt werden, um die Qualität im Aussenraum zu sichern, die Verkehrssi-

cherheit und den Immissionsschutz zu gewährleisten. 

44 Velos und Kin-

derwagen 

- Hinweise auf Berechnungsgrundlage für den Bedarf an Veloparkplätzen, da 

diese Grundlage in der Regel nicht geläufig ist. 

- Aufteilung der Bestimmungen zu Velos und Kinderwagen, um klarere Formulie-

rung vornehmen zu können. 

45 Spiel- und ge-

meinschaftliche 

Aufenthaltsflä-

chen 

- Neben Spiel- können neu auch gemeinschaftliche Aufenthaltsbereiche mit ein-

berechnet werden (Berücksichtigung der demografischen Entwicklung). 

- Hinweis auf unterschiedliche Altersstufen, um darauf abgestützt eine geeignete 

und differenzierte Ausstattung verlangen zu können. 

- Als Alternative können Spiel- und Aufenthaltsflächen auf anderen Grundstü-

cken angeordnet oder gemeinsam mit anderen Grundeigentümern erfolgen. 

- Möglichkeit zur Leistung einer Ersatzabgabe aufgenommen inklusive des Ver-

wendungszwecks. 

47 Einordnung, 

allgemeine An-

forderungen 

- Ergänzungen gemäss kantonaler M-BNO bzgl. zusätzlicher Unterlagen auf 

Kosten der Bauherrschaft und Hinweis auf Begutachtung in empfindlichen Um-

gebungen nach Anhörung der Bauherrschaft. 

- Für Zone Unterdorf und Kurbauzone zusammenfassende Bestimmung zur er-

weiterten Bewilligungspflicht. 
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48 Dachgestaltung - Umsetzung des seit 1.1.2015 geltenden § 24 BauV mit den qualitativen Anfor-

derungen, wo Dachaufbauten mehr als ein Drittel, aber maximal die Hälfte der 

Fassadenlänge betragen dürfen. 

- Bei Gebäuden mit mehr als 100 m
2
 Begrünung von Flachdächern mit Ausnah-

me begehbarer Terrassen und Solaranlagen. Neu Sicherstellung des Quali-

tätsanforderungen mit Verweis auf die SIA-Norm 312 „Begrünung von Dächern“ 

49 Aussenraum-

gestaltung 

- Klarere Anforderungen an Terraingestaltung, damit Bauten und Anlagen dem 

massgebenden Terrain und der charakteristischen Geländeform folgen. 

- Maximale Höhenmasse für Stützmauern, Aufschüttungen und Abgrabungen in-

klusive der Regel von in der Höhe gestaffelten Stufen. 

- Bezüglich der Abstände von Stützmauern gilt die BauV. Für zurückgesetzte 

bzw. gestaffelte Stufen ist ein zusätzlicher Abstand entsprechend der Mehrhö-

he einzuhalten. 

- Inhalt Umgebungsplan präzisiert, um Qualität überprüfen zu können. 

50 Aussenbe-

leuchtungen 

- Einsatz von zurückhaltenden Beleuchtungsanlagen im Aussenbereich, um die 

Lichtemissionen auf eine angemessene Weise zu beschränken. 

51 Zuständigkeiten - Hinweis auf die Einsetzung von Kommissionen mit beratender Funktion. 

54 Übergangsbe-

stimmungen 

- Festlegung, nach welchem Recht Baugesuche beurteilt werden, die im Zeit-

punkt des Inkrafttretens hängig sind, das heisst Beurteilung nach neuem Recht 

gemäss Vorschlag in M-BNO. 

 

 

 

 

5.5 Kulturlandplan 

5.5.1 Wichtigste übergeordnete Vorgaben 

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie die wichtigsten übergeordneten Vorgaben im Kulturlandplan 

umgesetzt werden: 
 

Richtplanung Kanton Aargau Umsetzung 

Auenschutzpark (L2.2); entlang der Aare 

und im Badschachen / Auschachen 

- Wie bisher als Naturschutzzone Wald ausgeschieden 

- Nicht als Wald ausgeschiedene „Lücken“ und Uferbereiche 
als Schutzzonen ausgeschieden; „aquatisches System“, 
Magerwiese, Uferschutzzone. 

Naturschutzgebiete von kantonaler Be-

deutung im Wald (L4.1) 

- Sind bereits als Naturschutzzonen im Wald enthalten. An-
passungen in der Feinabgrenzung gestützt auf Waldaus-
scheidung. 

Gewässer und Hochwassermanagement 

(L 1.2) 

- Freihaltegebiete Hochwasser mit genereller Bestimmungen 
in § 24 BNO gesichert. 

Gefahrenkarte Hochwasser 

(L1.2) 

- Im Baugebiet siehe Abschnitt 5.3.1, Seite 44 / neue Best-
immungen in § 23 BNO mit Berücksichtigung Oberflächen-
abfluss. 

Wildtierkorridor Wallbach 

(L2.6) 

- Verläuft fast ausschliesslich durch Naturschutzzone Wald 
Badschachen. Auf eine spezielle Bezeichnung wird deshalb 
verzichtet. 

Historische Verkehrswege (S1.5, M4.1 

und M4.2) 

- Aufnahme der Objekte im Substanz / viel Substanz als Kul-
turobjekte 
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Raumkonzept Aargau, Quelle Richtplan Wildtierkorridor Wallbach, Quelle AGIS 

 

5.5.2 Landwirtschaftszonen / Weitere Zonen nach Art. 18 RPG 

Im rechtskräftigen Kulturlandplan der Gemeinde Schinznach-Bad besteht nur eine kleine Fläche 

im Gebiet Hölzihalde nördlich der Autobahn, welche der Landwirtschaftszonen zugeordnet und 

bereits grundeigentümerverbindlich festgelegt ist.  
 

Die Kuranlagezone KA ist eine weitere Zone gemäss Art. 18 RPG und umfasst primär den 

Golfplatz im Umfeld des Kurgebietes der Bad Schinzach AG 
 

Die Lagerzone Gärtnerei wurde in ihrer Abgrenzung unverändert übernommen.  

 

5.5.3 Inventar der historischen Verkehrswege IVS 

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) beinhaltet die historischen Ver-

kehrswege und Wegbegleiter (Wegkreuze etc.). Es wird dabei zwischen Verkehrswegen mit lo-

kaler, regionaler und nationaler Bedeutung unterschieden. Um allfällige Beeinträchtigungen der 

vorhandenen Substanz oder Unterbrüche des Verlaufs zu vermeiden, wird der Gemeinderat bei 

Bauvorhaben im Bereich derartiger Objekte die Pläne respektive das hinterlegte Inventar kon-

sultieren und nötigenfalls Auflagen erlassen. Dazu kann die IVS-Fachstelle des Departements 

Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Tiefbau, konsultiert werden. 
 

 
Übersichtsplan Inventar der historischen Verkehrswege IVS 
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Zu Gunsten einer besseren Planlesbarkeit werden im Bauzonen- und Kulturlandplan nur die 

Verkehrswege mit Substanz und mit viel Substanz dargestellt. Im Übersichtsplan auf der vorde-

ren Seite sind alle IVS-Objekte mit den offiziellen IVS-Farben dargestellt. 

 

5.5.4 Schutzzonen und -objekte 

In der letzten Revision der Nutzungsplanung wurden die Objekte aus dem Natur- und Land-

schaftsinventar im Inventarplan dargestellt. 
 

 
Inventarplan 1997 

 

Als Basis für die Ausscheidung der Schutzzonen und -objekte diente ein erneuertes Land-

schaftsinventar, welches vom Frühling 2017 bis zum Frühling 2018 erarbeitet wurde. Im Grund-

lagenbericht Inventar Natur, Landschaft und Kultur sind die Erhebungsmethoden bei den ein-

zelnen Objekttypen (Kapitel 2) im Detail erläutert. 

 

 
 

Im Kulturlandplan werden die Schutzzonen und -objekte grundeigentümerverbindlich, das heisst 

mit relativ hoher Verbindlichkeit festgelegt. Aufgrund der fachlichen Beurteilung der einzelnen 

Inventarobjekte wurde die Schutzwürdigkeit festgelegt und der Arbeitsgruppe „Gesamtrevision 

Bau- und Nutzungsordnung mit Zonenplan“ als Vorschlag unterbreitet. Aus der Diskussion und 
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unter Abwägung aller relevanten Interessen entstand so ein konsolidierter Antrag zuhanden des 

Gemeinderates, welche Objekte mit welchen Bestimmungen zu schützen sind. Als Ergebnis der 

Beratung werden folgende Schutzzonen und -objekte in den Kulturlandplan aufgenommen: 

 Naturschutzzonen im Kulturland:  

 1 als Magerwiese inventarisierte Fläche; bisher war keine Fläche geschützt. 

 Die Schutzzone „aquatisches System“ wird als Feuchtstandort weiterhin geschützt. 

 Hecken, Feld und Ufergehölze; 31 inventarisierte Objekte, bisher sind 15 Objekte und neu 

werden 24 Objekte geschützt. 

 Waldränder; 3 inventarisierte Objekte und alle 3 werden weiterhin geschützt. 

 Einzelbäume, Baumgruppen, Baumreihen; 22 inventarisierte Objekte, bisher sind keine Ob-

jekte geschützt und neu werden 7 Objekte geschützt. 

 Geologische Objekte; 4 inventarisierte Objekte, bisher ist ein Objekt geschützt und neu wer-

den 3 Objekte geschützt. 

 Strukturreiche Spezialstandorte im Wald: 2 inventarisierte Objekte, bisher ist kein Objekt ge-

schützt und neu werden beide Objekte geschützt. 

 Kulturobjekte; Brunnen, Grenzstein, Hohlwege, weitere Objekte; 17 inventarisierte Objekte, 

bisher sind 7 Objekte und neu werden 14 Objekte geschützt. 

 

 

 

6 Ergebnisse der Planung 

6.1 Provisorische kantonale Vorprüfung 

Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt, unter der Federführung der Abteilung 

Raumentwicklung, beurteilte das vorliegende Planungsvorhaben bezüglich der Recht- und 

Zweckmässigkeit (§ 23 BauG). Gestützt auf die fachliche Stellungnahme vom 16. August 2018 

(BVUARE.15.171) wurden die kantonalen Hinweise in der Gemeinde beraten und die Erwägun-

gen dazu erarbeitet (vgl. tabellarische Zusammenstellung „provisorische kantonale Vorprüfung, 

Ergebnisse). Daraus ergaben sich folgende Anpassungen: 
 

Bauzonen- und Kulturlandplan 1:2‘500 

 Neue Bezeichnung Zone Unterdorf anstelle Dorfzone. 

 Anstelle „Landwirtschaftszone“ neue „Zone für Infrastrukturen“ für durch Wald führende 

Strasse (Parzelle Nr. 787) und für zwei gerodete Waldflächen (Parzelle Nr. 453, 811), wo 

sich standortgebundene Bauten und Anlagen befinden. 

 Gewässerraumzone: Darstellung Badkanal mit Geltungsbereich gemäss § 25 Abs. 4 BNO. 

 Grundwasserschutzzone Hölzlimatt; Abgrenzungen anpassen. 

 Waldausscheidung auf der Parzelle Nr. 40 und nördlich der Autobahn anpassen. 

 Altholzinsel Eichhalde innerhalb Naturschutzzone Wald darstellen. 

 Im Gebiet Scherzberg Naturschutzzone Wald nordseitig ergänzen (lichter Wald). 

 Schraffur innerhalb Grünzone am Waldrand oberhalb Bifangstrasse und vis-à-vis Bahnhof 

herausgenommen. 
 

Bau- und Nutzungsordnung BNO 

 § 4 Abs. 4 BNO: Ziele für Gestaltungsplanpflicht in Wohnzone Birräcker W3B aufgenommen. 

 § 7 Abs. 2 BNO: Begriff „Langsamverkehr“ durch „Fuss- und Radverkehr“ ersetzt. 

 § 7 Abs. 3 BNO: Ergänzung bzgl. Aufwertung Siedlungs- und Strassenraum, wonach der 

Gemeinderat einen kommunalen Richtplan oder einen Gestaltungsplan mit interdisziplinären 

Teams und einem Fachgremium innert 5 Jahren nach Inkrafttreten der BNO erarbeitet. 

 §§ 8, 9 BNO: Neue Bezeichnung Zone Unterdorf anstelle Dorfzone. 
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 § 10 Abs. 3 BNO: Letzter Satz bzgl. Abweichungen in der durchschnittliche Höhe der Vollge-

schosse gestrichen. 

 § 13 Abs. 3 BNO: Angestrebte Voranfrage als Empfehlung formuliert. 

 § 19 Abs. 3 BNO: Hinweis auf „Exoten mit maximalem Anteil von 5%“ gestrichen. 

 § 19 Abs. 4 BNO: Altholzinsel Eichhalde integriert. 

 § 22 Abs. 3 BNO: In Schutzzone „aquatisches System“ Zuständigkeit für Pflegeplan auf das 

ASTRA angepasst. 

 § 24 BNO: Bestimmung für Freihaltegebiet Hochwasser ersetzen durch Hochwassergefähr-

detes Gebiet im Kulturland. 

 § 25 Abs. 2 BNO: Ergänzung, dass die Ufervegetation geschützt ist. 

 § 30 Abs. 1 BNO: In der Lagerzone Gärtnerei Nutzung „Abstellplatz von Mulden“ streichen. 

 § 31 Abs. 3 BNO: Bestimmung bzgl. anrechenbare Grundstückfläche in Grünzone für die 

Ausnützung gestrichen. 

 § 42 BNO: Bestimmung Abstellräume / -plätze für Velos gestrichen. Details werden in der 

VSS-Norm 640‘066 geregelt. 

 § 43 Abs. 4 BNO: Umformulierung bzgl. Messlinie Garagenvorplatz. 

 §§ 43, 44 BNO: Hinweis auf anzuwendende VSS-Normen ohne die jeweiligen Nummern. 

 § 48 BNO: „Ausserhalb der Dorfzone“ gestrichen. Dachaufbauten sollen in allen Zonen bis 

zur Hälfte der Fassadenlänge zugelassen werden. 
 

Planungsbericht 

 Aufnahme Themenpläne „Strassennetz“ sowie „Fuss- und Radverkehr“ im Abschnitt 3.2.2, 

Grundlagen Verkehr. 

 Kurze Erklärungen zu den Begriffen „ähnlich dichte Wohnbauformen“, „grössere Um- und 

Neubauten“, „wesentliche Umgestaltungen und das Quartierbild verändernde Neubauten“. 
 

Weiteres 

 Liste „Mehrwertabgabe und Baupflicht“ für Umzonung Parzelle Nr. 438 erstellen 

 

 

6.2 Abschliessende kantonale Vorprüfung 

Der abschliessende Vorprüfungsbericht (BVUARE.15.171) datiert vom 1. April 2019. Demzufol-

ge kann die bereinigte Vorlage öffentlich aufgelegt werden. Gestützt auf die Hinweise und Vor-

gaben sowie einzelner Vorbehalte wurden folgende Anpassungen / Präzisierungen vorgenom-

men: 

 § 9 Abs. 5 BNO / § 48 Abs. 1 BNO: Abgleich, indem Dachaufbauten bis zur Hälfte der Fas-

sadenlänge zugelassen werden. 

 § 22 Abs. 2 BNO: Ergänzung von Bachmuscheln in der Schutzzone „aquatisches System“. 

 § 25 Abs. 5 BNO neu eingefügt für Fliessgewässer mit einer Gerinnesohlebreite zwischen 

0.5 m und 2.0 m ausserhalb der Bauzone: 11 m breiter Gewässerraum / Mindestabstand für 

Bauten und Anlagen von 6 m. 

 § 43 Abs. 1 BNO: Plafonierung der Anzahl Parkfelder, Ergänzung: Der aus der VSS-Norm 

ermittelte Richtwert bildet die maximal zulässige Parkfelderzahl, soweit dies die kantonale 

Gesetzgebung oder ein Kommunaler Gesamtplan Verkehr zulassen. 

 Im Bauzonen- und Kulturlandplan Gewässerraum (15 m breiter Uferstreifen) entlang der Aa-

re ausserhalb des Waldes dargestellt, analog zu § 25 Abs. 3 BNO. 

 Zone für Infrastrukturen: Hinweis im Planungsbericht, dass hier standortgebundene Bauten 

nach Art. 24 RPG zugelassen sind. 

 Wildtierkorridor: Hinweis im Planungsbericht, dass der Wildtierkorridor mehrheitlich durch die 

Naturschutzzone Wald abgedeckt ist. 
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Gestützt auf einen weiteren Abgleich der BNO mit derjenigen der Stadt Brugg wurde § 31 Abs. 

3 BNO (Sicherstellung einer minimalen Ausnutzung) nachträglich neu eingefügt und § 48 Abs. 2 

BNO (Verweis auf SIA-Norm 312 „Begrünung von Dächern“) präzisiert.  

 

 

6.3 Mitwirkung der Bevölkerung 

Die Bevölkerung wurde im Rahmen der Mitwirkungsauflage anlässlich einer öffentlichen Infor-

mation über die gesamten Planungsakten informiert. Die Eingaben aus dem Mitwirkungsverfah-

ren wurden ausgewertet und in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst. Gestützt auf die 

Eingaben zur Mitwirkung wurden folgende Anpassungen vorgenommen: 

 § 29 Abs. 5 BNO: Ergänzung, dass die anrechenbaren Flächen für ökologisch hochwertige 

Lebensräume beispielhaft und nicht abschliessend aufgeführt sind mit der Bezeichnung z.B. 

 § 50 Abs. 2 BNO: Anpassung: Für Gebäude mit Repräsentationsfunktion, für Baudenkmäler 

oder in der Kurbauzone kann der Gemeinderat Ausnahmen gestatten. 

 BNO, Anhang I, Objekt M06: Anpassung - Flurname Aaredamm Untere Schache / Zone Ma-

gerwiese. 

 § 26 Abs. 2 BNO: Für Hecken in Kuranlagezone (aber ausserhalb Gewässerräume) ergän-

zen, dass bei einem angemessenem Ersatz eine Verlegung zulässig ist. 

 Parzelle Nr. 298 von der Wohnzone W3 in die Wohn- und Gewerbezone WG3 zurückgezont. 

 

Nach Abschluss der Mitwirkung reichte die Stadt Brugg eine Stellungnahme ein mit dem Begeh-

ren, die beiden BNO’s soweit wie möglich aufeinander abzustimmen. Grundsätzlich soll die 

BNO Schinnach-Bad auch möglichst auf die im Entwurf vorliegende BNO der Stadt Brugg ab-

gestimmt werden. Die BNO Schinznach-Bad enthält einzelne Bestimmungen, die auf neueren 

Versionen der kantonalen Muster-BNO beruhen, die auf die örtlichen Gegebenheiten abge-

stimmt sind und welche aus der Beratung in der Planungskommission ausdrücklich hervorge-

hen. Diese Bestimmungen sollen auch so beibehalten werden. In der BNO Schinznach-Bad 

werden aus der Stellungnahme der Stadt Brugg folgende Punkte berücksichtigt: 

 § 7 Abs. 3 BNO: Angleichung bzgl. Aufwertung Siedlungs- und Strassenraum (gleichzeitig 

aber auch Berücksichtigung Hinweis aus kantonaler Vorprüfung). 

 § 15 Abs. 3 BNO: Angleichung der Vorgaben zu den Grundmassen in der Zone für öffentli-

che Bauten und Anlagen. 

 § 31 Abs. 3 BNO: Sicherstellung einer minimalen Ausnutzung bei Neubauten auf Teilflächen. 

 § 41 BNO: Gleiche lichte Höhen sowie Verwendung gleicher Begriffe. 

 § 44 BNO: Bestimmung bzgl. Kinderwagen übernommen. 

 § 45 BNO: Bestimmung bzgl. Ersatzabgaben bei Nichterstellung übernommen. 

 § 48 Abs. 2 BNO (Verweis auf SIA-Norm 312 „Begrünung von Dächern“) 

 Festlegung Gestaltungsplanpflicht für Gewerbezone der AMAG mit Zielen in § 4 Abs. 5 BNO 

 

 

6.4 Einwendungsverfahren / Öffentliche Auflage 

Nach Freigabe der bereinigten Planungsentwürfe durch die kantonale Behörde (abschliessen-

der Vorprüfungsbericht) erfolgt das Auflageverfahren resp. das Einwendungsverfahren (§ 24 

BauG). Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse besitzt, kann innerhalb der Auflagefrist Ein-

wendungen erheben. 

 

Die Planungsdokumente lagen vom 20. Mai 2019 bis zum 18. Juni 2019 öffentlich auf. Als Re-

sultat der Einspracheverhandlungen wird auf die Festlegung einer Gestaltungsplanpflicht für die 

Gewerbezone G der AMAG verzichtet. Die Gewerbezone ist mehrheitlich überbaut. Bei dem 

seit vielen Jahren in Schinznach-Bad etablierten Unternehmen kann trotz betriebsstrategischen 

Änderungen nicht von einem Verkauf der Parzelle Kat-Nr. 420 und/oder einer Neu- und Umge-
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staltung des Areals ausgegangen werden. Unter diesen Aspekten wird die Auferlegung einer 

Gestaltungsplanpflicht als unverhältnismässig erachtet.  

 

 

6.5 Beschluss Gemeindeversammlung 

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Gemeinde Schinznach-

Bad wurde am 8. November 2019 gestützt auf § 25 BauG ohne Änderungen gegenüber den zur 

Beschlussfassung vorgelegten Dokumenten durch die Gemeindeversammlung beschlossen.  

 

 

 


